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Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht 

Zur Durchführung der bevorstehenden Kommunalwahlen am 08. März 2026 
suchen wir in allen 4 Mitgliedsgemeinden zusätzlich zu den bestehenden, 
auch neue ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. 

Wichtig: Die Auszählungen finden statt am 
Sonntag, den 08.03.2026 (ganztägige Verfügbarkeit notwendig) 
für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen und am 
Montag, den 09.03.2026 vormittags für die Kreistagswahl. 

Das Ehrenamt als Wahlhelfer/in kann von jedem ausgeführt werden, der das aktive Wahlrecht besitzt, 
also wahlberechtigt ist. Die Auszählung erfolgt softwaregestützt und mittels Barcodeleser.  
NeueinsteigerInnen sind Herzlich Willkommen und werden von bereits erfahrenen und langjährig tätigen 
WahlhelferInnen gerne in die Aufgaben eingeführt. Außerdem wird vor Wahltermin eine 
Wahlhelferschulung durchgeführt. Für Ihren Einsatz als Wahlhelfer/in erhalten Sie ein Zehrgeld. Angestellten 
im öffentlichen Dienst kann zudem für die eingesetzte Zeit als Wahlhelfer ein Freizeitausgleich gewährt 
werden, sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Möchten Sie das Wahlteam in Ihrem Ort gerne unterstützen und die Kommunalwahl einmal aus einer 
anderen Perspektive heraus erleben, dann freuen wir uns über Ihre Anmeldung über den unten angefügten 
Bogen. 

Freundliche Grüße aus dem Wahlamt Diespeck 
Ihr Wahlteam der Verwaltungsgemeinschaft Diespeck 

Weitere Infos gewünscht? Ihre Ansprechpartnerin: 
Simone Hofmann, Tel: 09161/8885-18 

simone.hofmann@vg-diespeck.de 
 

 Aufnahmebogen Wahlhelfer/in 
Hiermit erkläre ich mein Interesse, als Wahlhelfer/in der Verwaltungs-

gemeinschaft Diespeck mitzuwirken. Ich stimme der Aufnahme meiner 
persönlichen Daten in die Wahlhelferdatei zu (Widerruf jederzeit möglich) 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  
Anschrift  

PLZ, Ort  

Tel. Privat o. Mobil  
Arbeitgeber*  

Ort, Datum 
Unterschrift 

 
 

*Freiwillige Angabe             Bitte ausgefüllt in den Briefkasten VG Diespeck, Rathausplatz 1, Diespeck 
                                                 oder per Mail an simone.hofmann@vg-diespeck.de 

am 08. März 2026
zusätzlich zu den bestehenden,
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Die Schulleitung und unsere Beratungslehrkräfte informieren 
die Eltern über die Voraussetzungen für den Übertritt von 
der Grundschule Klasse 4 bzw. von der Mittelschule Klasse 
5 auf die Realschule, die Besonderheiten einer Realschule in 
privater Trägerschaft, sowie über das Angebot der offenen 
Ganztagesschule (oGS). Im Anschluss daran stehen Ihnen 
Lehrkräfte für Fragen zur Verfügung.
Zu diesem Informationstag sind die Kinder ausdrücklich mit 
eingeladen. Verschiedene Lehrkräfte der Realschule Schloss 
Schwarzenberg bieten ab 18:00 Uhr interessante Workshops 
für die Kinder an.
Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2026/27: 05.05.2026 bis 
13.05.2026. Weitere Auskünfte: Realschule Schloss Schwarzen-
berg, Schwarzenberg 1, 91443 Scheinfeld, T: 09162 9288-0, 
Internet: www.schloss-schwarzenberg.de, eMail: sekretariat@
schlossschwarzenberg.de

Friedrich-Alexander-Gymnasium  
Neustadt a.d. Aisch

Schnuppernachmittag für unsere neuen Fünftklässler 
2026/27 am Friedrich-Alexander-Gymnasium  
Neustadt a. d. Aisch am Freitag, 30. Januar 2026

Herzlich willkommen am Friedrich-Alexander-Gymnasium 
Neustadt a. d. Aisch! Wir laden euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, herzlich ein, unsere Schule zusammen mit euren 
Eltern kennenzulernen: An diesem Nachmittag dürft ihr in den 
Schulalltag am Gymnasium hineinschnuppern. Ihr besucht 
spannende Workshops, die euch das Fächerangebot am FAG 
zeigen.
Sie als Eltern informieren sich über das Profil unserer Schule 
(die beiden Ausbildungsrichtungen, unser besonderes 
pädagogisches Konzept GROW und unser vielfältiges Schul-
leben) und lernen unser Schulgebäude kennen. Für Kaffee und 
Kuchen ist gesorgt.
Das offizielle Programm beginnt um 15:00 Uhr. Eine Anmeldung 
für die Workshops ist frühestens ab 14:30 Uhr möglich. Wir sind 
bis 18:00 Uhr für Sie da! Wir freuen uns auf euch und Sie! Aus-
führliche Informationen zur Neuanmeldung unter 	  
www.fag-neustadt-aisch.de

Wirtschaftsschule Bad Windsheim

Anmeldung für das Schuljahr 2026/2027

Anmeldezeitraum für den Übertritt aus der Grundschule:
Jahrgangsstufe 5: nach Ausgabe des Übertrittszeugnisses
Anmeldezeitraum für den Übertritt aus der Mittelschule:
Vierstufige Wirtschaftsschule und Jahrgangsstufe 6:  
23.02. - 06.03.2026, 13.04. - 17.04.2026
Zweistufige Wirtschaftsschule: Mit dem Zwischen-
zeugnis bzw. dem Jahreszeugnis. Die Anmeldefrist endet 
am 07.08.2026. Die Anmeldung an der Wirtschaftsschule 
aus dem M-Zweig der Mittelschule, der Realschule oder dem 
Gymnasium ist jederzeit möglich.
Abgabe der Anmeldeunterlagen:
Persönlich während der Anmeldezeiträume oder über 
Schulantrag-Online https://www.bw-bsz.de/anmeldung-staat-
liche-wirtschaftsschule-bad-windsheim
Nachmittag der offenen Schule: 26.02.2026, 14 Uhr, 16 Uhr
Gelegenheit zum Kennenlernen der Schulart und der Schul-
familie; ab 16:30 Uhr individuelle Beratung. Darüber hinaus ist 
eine persönliche Beratung nach Terminvereinbarung jederzeit 
möglich.
Kontakt und weitere Informationen:
wirtschaftsschule@bw-bsz.de oder Tel. 09841 1613

Wir bitten das Durcheinander im letzten Heft Nr. 51 zu ent-
schuldigen, der Druckerteufel hat die Druckplatten und 
somit die Seitenfolge durcheinander gebracht.
In der Online-Version ist die Ausgabe korrekt dargestellt.

Kirchliche Nachrichten

Ev.-L.-Kirchengemeinde Gutenstetten

Wir sammeln für die Weihnachtsaktion  
von Michael Kröger

Weihnachten ist das Fest großer Emotionen. Man hat das 
Gefühl, die Zeit vergeht etwas langsamer und mit zunehmender 
Dunkelheit erhellen viele Lichter unsere Städte und das 
heimische Wohnzimmer. Vor allem Kinder sind dieser Tage von 
großer Erwartung erfüllt.
Welche Erwartungen darf ein ukrainisches Kind zu Weih-
nachten haben?
Seit Kriegsbeginn wurden in der Ukraine weit mehr als 1000 
Kinder getötet und verletzt. Gesicherte Zahlen sind schwer zu 
ermitteln und dürften in der Realität viel höher sein.
Viele Kinder wurden im Krieg geboren und kennen nur Luft-
alarm, Drohnenschwärme, Kälte, Mangel, Dunkelheit und 
Angst. Die Jugendlichen sind zunehmend zermürbt und 
benötigen dringende psychosoziale Hilfe.
Viele Kleinkinder leiden unter Entwicklungsstörungen und 
emotionaler Belastung.
Die Wirkung dieses Krieges auf die Seelen der Kinder ist greif-
bar.
Und dennoch: Das Großartige ist, dass Kinder, wenn sie die 
Möglichkeit haben, auch wieder Kinder sind, so wie unsere 
Kinder hier. Für kurze Momente ist es so möglich, die Realität 
auszublenden.
Michael Kröger (direkthilfe-ukraine.com), unsere Kontaktperson 
in der Ukraine, packt Weihnachtspakete für bedürftige Kinder 
nach Namenslisten, Junge oder Mädchen, Alter, Wünschen 
und Interessen. Über Viertausend Pakete wurden bisher von 
Ihm überreicht.
Nächstenliebe, die unsere Unterstützung verdient.
Wir danken herzlich für jede Geldspende (Spendenquittung 
möglich) auf das Konto der
Ev.-L.-Kirchengemeinde Gutenstetten
IBAN: DE97 7606 9559 0001 8161 36
BIC: GENODEF1NEA
Verwendungszweck 
Ukrainehilfe Kirchengemeinde Gutenstetten

Schulnachrichten

Realschule Schloss Schwarzenberg

Informationstag - Schuleintritt September 2026

Die private, staatlich anerkannte Realschule Schloss 
Schwarzenberg lädt am Donnerstag, dem 26.02.2026, zu 
einem Informationstag ein. Ab 16:00 Uhr steht Ihnen das 
Schloss offen. Lernen Sie unser Team und unser vielfältiges 
Angebot kennen! Der Informationsvortrag beginnt um 18:00 Uhr  
im Rollsaal (Hochschloss, 1. Stock) für interessierte Eltern, 
Schülerinnen und Schüler. 

http://schloss-schwarzenberg.de
http://www.fag-neustadt-aisch.de
https://www.bw-bsz.de/anmeldung-staatliche-wirtschaftsschule-bad-windsheim
https://www.bw-bsz.de/anmeldung-staatliche-wirtschaftsschule-bad-windsheim
mailto:wirtschaftsschule@bw-bsz.de
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Überregionale Veranstaltungen

Aus Amt & Kreis
Liebe Leserin, lieber Leser,
kurz vor Weihnachten hielten Sie die letzte Ausgabe des „Land-
kreis-Journals“ in Ihren Händen. Noch eingeführt von Altlandrat 
Robert Pfeifer kam dieses 30 Jahre in ähnlicher Form zu Ihnen 
nach Hause.
Letzte Ausgabe „Landkreisjournal“
Wir sagen ganz herzlich „Danke“ Herrn Unteidig, der uns über 
alle die Jahrzehnte begleitet hat und nun seinen wohlverdienten 
Ruhestand antreten wird. Ab Januar starten wir gemeinsam in 
eine neue Zeit: Der „Durchblick“ löst das bisherige Journal ab. 
Dabei ist der Name Programm. Wir wollen Ihnen künftig noch 
klarer und verständlicher aufzeigen, was im Landkreis gerade 
los ist: Vor allem in Politik und Verwaltung, mitunter aber auch 
gesellschaftlich, wirtschaftlich und kulturell. Der Durchblick 
wird nur einmal im Monat erscheinen – mit Hintergründen und 
Einblicken ins Landratsamt. Dazu kommt eine neue Haptik mit 
stärkerem Papier, ein frisches und zeitgemäßes Design und 
eine Struktur, die das Lesen leichter macht und Lust auf mehr 
weckt. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen dieses neue Format 
schon bald vorstellen zu dürfen. In der dritten Januarwoche ist 
es soweit. Sie dürfen gespannt sein.
Energienutzungsplan
Themensprung: Im ablaufenden Jahr haben wir einen 
sogenannten „Energienutzungsplan“ für unseren Land-
kreis erstellen lassen. Was ist das? Der Energienutzungsplan 
beantwortet zentrale Fragen: Wie viel Energie verbrauchen wir 
heute? Wie viel erzeugen wir dabei selbst? Und wo liegen die 
Potenziale, um Klimaneutralität und regionale Wertschöpfung 
miteinander zu verbinden? Erstellt wurde der Plan vom 
unabhängigen Institut für Energietechnik (IfE) aus Amberg und 
dient uns fortan als strategischer Fahrplan, um unseren Land-
kreis bis 2040 nachhaltig, versorgungssicher und wirtschaftlich 
ausrichten zu können. Und was besagt dieser nun?
Schon der Blick auf den Ist-Zustand ist bemerkenswert: 
Unser Landkreis erzeugt bilanziell rund 180 Prozent seines 
Strombedarfs aus erneuerbaren Energien – im Bundesdurch-
schnitt sind es etwa 60 Prozent. Auch beim Thema Wärme 
liegen wir mit 23 Prozent erneuerbaren Energien über dem 
deutschen Schnitt von 18 Prozent. Das zeigt, wie engagiert 
Bürger, Gemeinden und Betriebe hier schon heute agieren. 
Gleichzeitig macht der Energienutzungsplan deutlich, dass 
die kommenden Jahre große Veränderungen bringen. Auch 
in unserem Landkreis: Durch Wärmepumpen, Elektromobili-
tät und neue Produktionsprozesse wird der Strombedarf bis 
2040 in unserem Landkreis um rund 137 Prozent steigen. 
Ohne weiteren Ausbau erneuerbarer Energien würden unsere 
heutigen Stromüberschüsse verschwinden – wir wären stärker 
auf Importe angewiesen als je zuvor. Das Geld würde ins Aus-
land abfließen, was wir freilich verhindern möchten. Denn die 
gute Nachricht ist: Wir verfügen über hervorragende Voraus-
setzungen, diesen Bedarf selbst zu decken. Ich habe an 
dieser Stelle bereits einige Male darüber berichtet. Vor allem 
durch den gezielten Ausbau von Windkraft in Bürgerhand, und 
mit lokalen Projektierern an unserer Seite, kann sich Frankens 
Mehrregion weiter als starke Energie-Region positionieren. 
Wichtig ist dabei ein intelligentes Gesamtsystem. Und dieses 
wird im Energienutzungsplan gleichfalls mit überrissen. Ent-
scheidend werden etwa intelligente Speichertechnologien: 
Netzdienlich betriebene Batteriespeicher könnten 2040 den 
Importbedarf um ein Drittel senken und mehr als die Hälfte der 
Abregelungen vermeiden. Auch flexible Verbraucher – etwa 
gesteuertes Laden von E-Autos – helfen, das Netz zu entlasten 
und erneuerbare Energie dann zu nutzen, wenn sie verfügbar 
ist. Schließlich ist da noch der Zukunftsbaustein Wasserstoff. 

Vereine und Verbände

Freunde der Ukraine 24 e.V.

Einladung zum Wirtshaussingen

Gemeinsam singen und ein paar schöne Stunden in gemüt-
licher Runde verbringen, dazu möchten wir Sie herzlich ein-
laden:
Samstag, 10. Januar, 19.00 Uhr im Gasthaus Reckenberger 
in Schornweisach 160.
Die musikalische Begleitung gestaltet Helmut Göbel, Peter 
Haag wird Sie durch den Abend führen.
Der Eintritt ist frei, über Spenden für weitere Hilfsgüter würden 
wir uns natürlich sehr freuen.

Der nächste Hilfstransport in die Ukraine  
startet Mitte Januar

Unser nächster Hilfstransport startet Mitte Januar in die 
Ukraine. Dringend benötigt werden Babynahrung, Verbands-
material, Medikamente (bitte noch mindestens 2 Monate halt-
bar), Taschenlampen, Batterien, Instantkaffee, Bettwäsche, 
Windeln und Inkontinenzeinlagen, Werkzeuge wie Sägen, 
Schaufeln, Äxte, Spaten, Nägel und Schrauben, Notstrom-
aggregate, Gaskocher und Gaskartuschen. Von den Spenden-
geldern kaufen wir wieder Notstromaggregate, transportable 
Elektrospeicher (ecoflow), transportable Heizungen usw.
Infos und Abgabemöglichkeit bitte unter 015208233855, 
Familie Dechant.
Freunde der Ukraine 24 e.V.
Raiffeisenbank Dachsbach
DE77 7606 9404 0000 5035 33
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen geben Sie bitte 
Ihre Adresse an!
Die Fahrerinnen und Fahrer tragen die Kosten für die Hilfstrans-
porte sowie ihre Unterkunft und Verpflegung komplett selbst. 
Jeder gespendete Euro wird zum Kauf von Hilfsgütern genutzt!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Diakonieverein der evang.- luth. 
Kirchengemeinden in der VG- Diespeck

Spiel, Spaß und gute Unterhaltung am Nachmittag

Der Diakonieverein lädt alle Senioren und Junggebliebene zu 
einem Spiele- und Gesprächsnachmittag ein. Bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee wollen wir uns geistig fit halten, sei es mit 
einem Spiel oder Gespräche in netter Gesellschaft. Kommen 
Sie und genießen Sie zwei unbeschwerte Stunden. Wir treffen 
uns am 15.01.2026 von 14.00 bis 16.00 Uhr im kirchlichen 
Gemeindehaus in Gutenstetten.
Falls Sie keine Fahrgelegenheit haben, rufen Sie unter der 
Handy Nr. 01756326427 an.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Hennig
1. Vorsitzende

Dorfverein Bergtheim

Faschingsparty in der „Melberei“ - Eintritt frei!!!

Siehe Beitrag unter Vereine und Verbände, Gutenstetten.
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In geschütztem Rahmen erhalten die Teilnehmenden Raum 
für ihre Trauer, für Stille und für persönlichen Austausch. 
Schweigezeiten, gemeinsame Gespräche und spirituelle 
Impulse unterstützen dabei, den eigenen Weg im Umgang 
mit Verlust und Abschied zu finden. Begleitet werden die 
Pilgertage von Maria Rummel, zertifizierte Pilger- und Trauer-
begleiterin, Dieter Dippold, zertifizierter Hospiz- und Trauer-
begleiter, sowie Jürgen Meyer, zertifizierter Pilgerbegleiter. 
Das Angebot verbindet Bewegung, Naturerfahrung und 
seelsorgliche Begleitung. Anmeldung und weitere Infos bei 
Bildung evangelisch zw. Tauber u. Aisch e.V., bildung.buero.
tauberaisch@elkb.de, Tel: 09861 - 977 600 oder über das 
Anmeldeformular auf www.bildung-evangelisch.com. Eine 
Anmeldung ist bis zum 28. Februar 2026 möglich.

Neustädter Seniorenrat

Vortrag / Boccia / Kino für Junggebliebene

Liebe Seniorinnen und Senioren,
nun starten wir wieder in ein neues Jahr, hoffentlich voll Zuver-
sicht und Energie, was uns angesichts der Weltlage nicht 
immer leicht fällt. Doch in unserer Stadt und unserem persön-
lichen Umfeld können wir dafür Sorge tragen, dass die persön-
lichen Kontakte lebendig bleiben und wir dadurch gestärkt in 
die kommende Zeit gehen.
Vortrag von Dr. Gärtner am Donnerstag, 29. 1. um 17 Uhr in 
der Rathausehrenhalle
Die Zeitungen, Internet und TV sind voll mit Berichten über 
das moderne Thema Longevity (Langlebigkeit). Gemeint ist 
die auch von Medizinern vorangetriebene Wissenschaft zur 
Erforschung des Alterns, der möglichen Lebensverlängerung 
und der Vermeidung von Alterskrankheiten. Was ist nun wirk-
lich dran an den Forschungsergebnissen? Ist es wirklich mög-
lich sein Leben zu verlängern? Und gelingt es auch, diese 
gewonnenen zusätzlichen Jahre in relativer Gesundheit zu 
genießen? Die Antwort dazu darf vorweggenommen werden: 
Ja, das ist wirklich möglich! All diesen Fragen wird der Neu-
städter Seniorenrat mit dem Referenten Dr. D. Gärtner nach-
gehen. Von den zahlreichen Tipps dürfen mit dem Handy 
Fotos von der Leinwand gemacht werden oder man notiert sich 
die wichtigsten Hinweise. Der Eintritt ist frei und der Zugang 
barrierefrei.
Boccia
Jeden Montag kann um 14 Uhr auf der Bahn beim Pulverturm 
an der Bleichanlage gespielt werden. Kommen Sie einfach 
vorbei, Kugeln sind genügend vorhanden und es sind keine 
Vorkenntnisse notwendig.
Kino für Junggebliebene
Am Mittwoch, 14. Januar um 14 Uhr wird im KinoNEA der Film 
„ No Hit Wonder“, eine schwarzhumorige Komödie gezeigt. 
Daniel (Florian David Fitz) ist Sänger und aurde dank eines 
Songs über Nacht berühmt. Doch für den aufstrebenden 
Künstler war der Traum des Ruhms ein kurzer. Sein Song ent-
wickelt sich zu einem One-Hit-Wonder und Daniel verfällt in 
eine tiefe depressive Phase, als seine nachfolgenden Lieder 
nicht beim Publikum landen. Für Daniel gibt es kaum mehr 
Optionen auf einen Ausweg – er möchte aus dem Leben 
treten. Bei einem Suizidversuch schießt er jedoch daneben 
und sitzt fortan in einer geschlosssenen Anstalt. Nur unter einer 
Bedingung darf er gehen: Er muss ein Gruppe depressiver 
Menschen mit seiner Musik glücklich machen. Die Ironie des 
Schicksals spielt ein übles Spiel mit ihm.
Der Eintritt ab 7.50 €, Begrüßungssekt 1 €
Hinweis: Ab Februar planen wir zweimal im Monat „Kino für 
Junggebliebene“ zu veranstalten. Nähere Informationen lesen 
Sie im nächsten Rathausboten.
Wir wünschen Ihnen einen gelungenen Start ins Neue Jahr!
Ihr Neustädter Seniorenrat
Kontakt:sen-rat-nea@fn.de Internet: sen-rat-nea.de 
Telefon: 09161/ 3076223

Wie das IfE berechnet hat, ließen sich aus den erwarteten 
Überschüssen jährlich 181 bis 457 GWh Wasserstoff erzeugen 
– das entspricht 80 bis 200 Prozent unseres heutigen Erdgas-
verbrauchs. Damit könnten wir Dunkelflauten überbrücken, 
Energie exportieren, und erhebliche Gelder in unseren Land-
kreis bringen. Die Herausforderungen sind dabei groß – die 
Chancen aber ebenso. Nutzen wir sie, entsteht daraus ein 
echter Standortvorteil für die Menschen und die Wirtschaft in 
unserem Landkreis. Das ist der Grund, weshalb wir da.
Weihnachtsgrüße
Liebe Bürgerinnen und Bürger: Nun stehen die Weihnachts-
tage vor der Tür. Ich hoffe, Sie können diese mit etwas Ruhe 
begehen. Genießen Sie die Zeit mit der Familie, mit Freunden, 
mit Ihrem Partner. Mal den Fernseher ausmachen. Sich auf 
das eigene Umfeld besinnen. Genau das wünsche ich mir 
auch ein Stück weit für uns alle im kommenden Jahr. Ein biss-
chen mehr Entspanntheit und Zuversicht. Gefühlt lebt unsere 
Gesellschaft nur noch im Krisenmodus. UkraineKrieg hier, 
Wirtschaftskrise da, Klimakatastrophe dort… auf Dauer macht 
das was mit uns. Und bei genauem Hinsehen gab es in der 
Geschichte der Menschheit schon immer kriegerische Konflikte 
und zu bewältigende Herausforderungen: Öl-Krise, Nato-
Doppelbeschluss, Kalter Krieg und so weiter. Was hat sich 
also verändert? Vor allem die Geschwindigkeit und Fülle von 
Informationen, mit denen wir tagtäglich schier bombardiert 
werden! Push-Nachrichten auf dem Handy, News-Ticker an 
der Bahnsteigkante, „Reels“ in Echtzeit von den Krisen der Welt 
und so weiter. Mitunter einfach zu viel für unsere Seele. Inso-
fern brauchen wir wieder mehr „Erdung“ und Besinnung. Man 
muss dies auch mal dankbar aussprechen: Es geht uns gut 
in unserem Landkreis! Unser Gemeinwesen funktioniert. Und 
mit einem ausgeruhten Verstand lösen sich die bestehenden 
Herausforderungen einfach besser. Deshalb: Öfter mal 
„abschalten“, wie es schon Peter Lustig immer geraten hat. 
Und nicht verrücktmachen lassen. Dann bekommen wir das 
gemeinschaftlich hin. Dann wird auch 2026 ein erfülltes Jahr für 
uns. Davon bin ich überzeugt – und das wünsche ich uns allen.
Ihr
Christian von Dobschütz
Landrat

Caritasverband Scheinfeld und Landkreis 
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim e.V.

Kostenfreie Mediensprechstunde

Individuelle Digitalhilfe im Freiwilligenzentrum
Das Freiwilligenzentrum „mach mit!“ bietet regelmäßig eine 
Mediensprechstunde an, um den Umgang mit digitalen End-
geräten zu erleichtern und technische Hürden abzubauen. Der 
nächste Termin ist am Donnerstag, 15. Januar 2026 von 17 
bis 19 Uhr im Caritas-Haus, Ansbacher Straße 6 in Neustadt/
Aisch. Die individuellen Beratungsgespräche dauern jeweils 30 
Minuten. Dafür ist eine vorherige Anmeldung unter freiwilligen-
zentrum@caritas-nea.de oder 09161 8889-40 notwendig.

Bildung evangelisch  
zwischen Tauber und Aisch e.V.

Pilgertage für Trauernde -  
Pilgertour von Schwabach nach Gunzenhausen

Vom 17. bis 19. April 2026 bietet das Bildungswerk „Bildung 
evangelisch zwischen Tauber und Aisch e.V.“ Pilgertage 
für Trauernde an. Die mehrtägige Pilgerwanderung führt 
von Schwabach nach Gunzenhausen und richtet sich an 
Menschen, die einen nahestehenden Angehörigen oder Freund 
verloren haben. 

mailto:bildung.buero.tauberaisch@elkb.de
mailto:bildung.buero.tauberaisch@elkb.de
http://www.bildung-evangelisch.com
mailto:freiwilligenzentrum@caritas-nea.de
mailto:freiwilligenzentrum@caritas-nea.de
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Wichtige Information für alle Veranstalter öffentlicher Vergnügungen: 

Wer eine öffentliche Veranstaltung durchführt, hat dies gem. Art. 19 Abs. 1 LStVG mindestens eine Woche 
vor der Veranstaltung bei der Gemeinde anzuzeigen.  

Wird zudem Alkohol ausgeschenkt, ist  zusätzlich ein  Antrag auf  Gestattung  einer vorübergehenden 
Gaststättenerlaubnis nach § 2 GastG i. V. m.  12 GastG notwendig, welcher spätestens zwei Wochen vor der 
Veranstaltung, der Verwaltungsgemeinschaft Diespeck vorliegen muss.  

Beide Anträge sind als Vordruck im Rathaus Diespeck  erhältlich oder können auf der Homepage der 
Gemeinde Diespeck  heruntergeladen werden. 

Da bestimmte Behörden von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt werden müssen, sind die Fristen zwingend 
einzuhalten. Bei verspätetem Eingang wird die öffentliche Vergnügung erlaubnispflichtig und es fallen 
gesonderte Gebühren an.  

Gebührenübersicht: 

Gestattung nach § 12 GastG:  
1. Tag   30,00 €   
2. bis 4. Tag je  25,00 €   
ab 5. Tag   10,00 € je weiteren Tag  
 

Anzeige Öffentliche Vergnügung nach Art. 19 LStVG: 
Fristgerecht:       7,50 € Gebühr für die Niederschrift 
 
Nicht fristgerecht:      7,50 € Gebühr für die Niederschrift 

      + 30,00 € Gebühr für die Erlaubnis (oder Ablehnung) 
 

Bescheid (fristgerecht) mit Anordnungen: 15,00 € Gebühr für Bescheid mit Anordnungen 
 
Erlaubnisbescheid: (nicht fristgerecht  15,00 € Gebühr für Bescheid mit Anordnungen  
oder über 1000 Besucher gleichzeitig)       + 30,00 € Gebühr für die Erlaubnis oder Ablehnung 
 

Hinweis: 
Die oben genannten Gebühren resultieren aus der Anlage zur Verordnung über den Erlass des 
Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz (Kostenverzeichnis – KVz)  und befinden  sich an der untersten Grenze 
des verordneten Gebührenrahmens.          

Niederschrift:   Tarif-Nr. 1.I.6   Kostenverzeichnis                                                                                      
Veranstaltungsanzeige:  Tarif-Nr. 2.II. 1/3  Kostenverzeichnis                                                                                      
Gestattung:    Tarif-Nr. 5.III.7  Kostenverzeichnis     
 
Um unbedingte Beachtung wird gebeten, vielen herzlichen Dank! 

Dr. Christian von Dobschütz, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Diespeck   Münchsteinach  Gutenstetten   Baudenbach 

 

Anzeigen Größen- und Preisliste inkl. MwSt.: 

Größe 
Format 

(Breite x Höhe) 

Preis in 
Euro 
S/W 

Inserate 

Preis in Euro 
Farbinserate 

1 Seite 185 mm x 275 mm 183,26 243,95 

1/2 Seite quer 185 mm x 135 mm 98,77 134,47 

1/2 Seite hoch 90 mm x 275 mm 98,77 134,47 

1/3 Seite quer 185 mm x 90 mm 83,30 107,10 

1/3 Seite hoch 90 mm x 185 mm 83,30 107,10 

1/4 Seite quer 185 mm x 65 mm 72,59 90,44 

1/4 Seite hoch 90 mm x 130 mm 72,59 90,44 

1/8 Seite 90 mm x 60 mm 38,08 49,98 

1/16 Seite 90 mm x 30 mm 22,61 32,13 

1/32 Seite 90 mm x 15 mm 16,66 22,61 

50 90 mm x 50 mm 33,32 44,03 

70 90 mm x 70 mm 41,65 54,74 

90 90 mm x 90 mm 52,36 67,83 

100 90 mm x 100 mm 57,12 74,97 

110 90 mm x 110 mm 61,88 80,92 

Letzte Seite 185 mm x 275 mm 209,44 270,13 

Gerne gestalten wir auch Ihre 
Anzeige 

29,75 29,75 

 Redaktionsschlüsse:  
Das Mitteilungsblatt wird jede Woche, am Donnerstag, an ca. 3.550 
Haushalte in den Gemeinden Diespeck, Münchsteinach, 
Gutenstetten und Baudenbach kostenlos verteilt.  
 

Annahmeschluss für Beiträge ist in der Regel am Sonntag der 
Vorwoche um 24.00 Uhr.  
 

Folgende vorgezogene Redaktionsschlüsse werden aufgrund von 
Feiertagen bekannt gegeben: 
 

Ausgabe in KW Redaktionsschluss Erscheinung 
50 Donnerstag, 04.12.2025 11.12.2025 
51 Mittwoch, 10.12.2025 18.12.2025 
1/2 Donnerstag, 01.01.2026 08.01.2026 
14 Donnerstag, 26.03.2026 02.04.2026 
15 Mittwoch, 01.04.2026 09.04.2026 
18 Donnerstag, 23.04.2026 30.04.2026 
20 Donnerstag, 07.05.2026 14.05.2026 
22 Donnerstag, 21.05.2026 28.05.2026 
23 Donnerstag, 28.05.2026 04.06.2026 

   
 

Die Ausgabe Nr. 51 ist die letzte Ausgabe, die in diesem 
Jahr erscheinen wird.  

 

Ihre Anzeige im Amts- und Mitteilungsblatt: 
• Die Anzeigen werden vom Verlag im 
Mitteilungsblatt platziert.  
• Wir bieten Anzeigen in Schwarz-Weiß und 
Vierfarbdruck an. 
 
Möchten Sie eine Anzeige inserieren, dann 
schicken Sie uns Ihre Anzeige per E-Mail: 
 

• mit Ihren Kontaktdaten, Rechnungsadresse 
• druckfertig in der entsprechenden Größe 
   (= fertig gestaltet, in der richtigen Größe,  
   mit Rahmen) 
• in digitaler Form  
• an amtsblatt@vg-diespeck.de 
 
Gerne gestalten wir Ihre Anzeige. 
 
Wir sind für Sie erreichbar: 
Christine Prechtel  09161 888 512 
Sandy Klein  09161 888 534 
Beate Kaiser 09161 888 514 

Amts- und Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Diespeck 

 
 

 

 

Mediadaten 2026 und Anzeigenpreisliste (ab 01.06.2023) 
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Diespeck, Rathausplatz 1, 91456 Diespeck einzu-
legen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund 
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ans-
bach, Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Dies-
peck) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, Promenade 24, 91511 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Diespeck) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-

führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

* Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in 
elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig

* Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Hinweis
Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht 
zu bezahlen.
Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuer-
schuldner bis zum Ablauf des Jahres in dem der Ver-
kauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im Kaufvertrag 
über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche 
Bedeutung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und 
Erwerber und hebt die öffentlich-rechtliche Steuer-
schuldnerschaft nicht auf.
Diespeck, 2. Januar 2026
Markus Helmreich
1. Bürgermeister

Gemeinde Diespeck

Rathaus aktuell

Ein neues Jahr hat begonnen -
und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen von Herzen 
ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2026 zu 
wünschen. Ich hoffe, Sie konnten die Feiertage genießen, Zeit 
mit Ihren Familien und Freunden verbringen und neue Kraft 
für die kommenden Monate schöpfen. Das Jahr 2026 wird 
für unsere Gemeinde wieder viele Aufgaben und Heraus-
forderungen bereithalten. Gemeinsam werden wir diese 
bewältigen – davon bin ich überzeugt. Mit Zusammenhalt, 
Engagement und gegenseitiger Unterstützung können wir viel 
erreichen und Diespeck weiter positiv gestalten.
Diespeck lebt von der Stärke seiner Gemeinschaft, vom Mit-
einander und von Menschen, die sich einbringen. Lassen Sie 
uns auch in diesem Jahr mit Optimismus und Tatkraft voran-
gehen, um unsere Heimat noch lebenswerter zu machen. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche uns 
allen ein Jahr voller guter Begegnungen, erfolgreicher Projekte 
und positiver Entwicklungen.
Ihr
Markus Helmreich

Öffentliche Bekanntmachung Festsetzung und 
Entrichtung der Grundsteuer in der Gemeinde 
Diespeck für das Kalenderjahr 2026
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird hiermit für die 
Gemeinde Diespeck mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer für 
das Veranlagungsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Jahr 2025 
festgesetzt.
Diese Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2026 keinen schriftlichen Grundsteuer-
bescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungs-
grundlagen die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben. Für den Steuerschuldner treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen 
Bescheides ergeben würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid 
wird nur erteilt, wenn Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder 
bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die kein SEPA-Basislastschriftmandat erteilt 
haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2026 entsprechend 
den im letzten Grundsteuerbescheid festgesetzten Beträgen 
und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf das 
Konto der Gemeinde Diespeck bei der
Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
IBAN: DE35 7625 1020 0000 1204 44 (BIC: BYLADEM1NEA) 
oder bei der VR TeilhaberBank Metropolregion eG
IBAN: DE87 7606 9559 0001 8223 30 (BIC: GENODEF1NEA)
zu überweisen.
Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 
bzw. für Jahreszahler der 01.07.2026.
Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren, 
Auslagen und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für 
das Jahr 2026 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
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Samstag, 10.01.
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
1.Sonntag n. Epiphanias, 11.01.
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kolberg)
Kollekte für unsere Gemeindearbeit
Montag, 12.01.
19.30 Uhr Gitarrengruppe
Mittwoch, 14.01.
09.30 Uhr Familienstützpunkt Diespeck
Frühstückstreff für Schwangere, werdende Väter und 
Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren im Gemeindehaus Dies-
peck, Am Kirchberg 10.
Wir bitten um Anmeldung: 
E-Mail: familienstuetzpunkt@kiga-diespeck.de
oder Telefon: 0151 59 42 73 10
19.00 Uhr Christliche Meditationsgruppe  

im Gemeindehaus Diespeck
mit Karin Kolberg. Um eine erstmalige Anmeldung  
im Pfarramt Diespeck, Tel. 2811, wird gebeten.
Donnerstag, 15.01.
14.00 Uhr Spielenachmittag des Diakonieverein  

(Gemeindehaus Gutenstetten)
19.00 Uhr Kirchenchor Klangbogen
Freitag, 16.01.
19.30 Uhr Posaunenchor
2.Sonntag n. Epiphanias, 18.01.
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kolberg)
Kollekte für die Altenheim-Seelsorge
Kinderkirche am 10. Januar
Die Kinderkirche findet am Samstag, 10. Januar von 10 bis 12 
Uhr im Gemeindehaus Diespeck statt. Alle Kinder zwischen 3 
und 10 Jahren sind herzlich eingeladen zu kommen.
Rindfleisch-Meerrettich-Essen am Sonntag, 1. Februar
Nach dem ½ 11 Uhr-Gottesdienst am Sonntag, 1. Februar, 
also um ca. 11.30 Uhr laden wir recht herzlich zum inzwischen 
sehr beliebten Rindfleisch-Meerrettich-Essen ins Gemeinde-
haus am Kirchberg ein. Dazu wird Suppe und Nachtisch 
angeboten.
Anmeldung erbeten an Gunda Grüner (Tel. 4861)  
oder im Pfarramt (Tel. 2811).

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Stübach
Bürostunden:
Mi. u. Do. jew. von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Veit-vom-Berg-Str. 2, 91460 Baudenbach
Tel. 09164/245
E-Mail: pfarramt.baudenbach@elkb.de
www.pfarramt-baudenbach.de

Kirchliche Nachrichten vom 8.1. – 18.1.2026
1. So. n. Epiphanias, 11.1.2026
09.00 Uhr Gottesdienst in Stübach – Pfarrer Detzel
Kollekte für die eigene Gemeinde
Montag, 12.1.2026
19.00 Uhr Landjugend im Gemeindehaus Baudenbach
Donnerstag, 15.1.2026
14.00 Uhr Spielenachmittag des Diakonieverein
(Gemeindehaus Gutenstetten)
2. So. n. Epiphanias, 18.1.2026 kein Gottesdienst in Stübach
10.15 Uhr Gottesdienst in Hambühl – Pfarrer Detzel
Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen.

Christusgemeinde Diespeck
Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.
www.christusgemeinde.com –
Pastor Christian Kemper Tel. 09161/61428,
Pastor Nicolai Rühl Tel. 09161/8728684

Bitte beachten:  
Ein- und Ausfahrten freihalten gemäß StVO
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
leider kommt es im Rathaus Diespeck immer wieder zu 
Beschwerden, dass private Hof-, Garagen- und Zufahrten 
zugeparkt werden. Oftmals stehen Fahrzeuge auch nur gegen-
über den Zufahrten und blockieren somit aber trotzdem eine 
ordnungsgemäße Einfahrt bzw. Ausfahrt.
Zuletzt kam es vermehrt zu Beschwerden im Bereich der Hoch-
straße in Diespeck.
Bitte halten Sie private Hof-, Garagen- und Zufahrten jederzeit 
frei – das Parken „vor Grundstücksein- und -ausfahrten“ sowie 
auf „schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber“ ist nach 
§ 12 Abs. 3 StVO ausdrücklich untersagt.
Parkverstöße können zudem mit einem Bußgeld zwischen 10 € 
und 30 € geahndet werden:
•	 10 € bei einfachem Parken im Bereich der Einfahrt
•	 bis zu 30 € bei längerer Behinderung oder  

über drei Stunden.
Privat verfasste Schilder wie „Einfahrt freihalten“ sind daher 
mehr als höfliche Bitte – sie stützen die Einhaltung der gesetz-
lichen Regelung.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Hof- und Ausfahrten jederzeit 
ungehindert befahrbar bleiben – im Interesse von Anwohnern, 
Müllabfuhr, Rettungsdiensten und der Verkehrssicherheit.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht!
Ihre Gemeindeverwaltung

Wichtiger Hinweis:  
Grüngutcontainer am Friedhof Diespeck
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass im Grüngutcontainer am Friedhof aus-
schließlich Grüngut wie Laub, Strauch- und Baumschnitt bzw. 
alte Pflanzen entsorgt werden dürfen.
Andere Abfälle – wie Plastik, Glas, Restmüll, Steine oder Bau-
schutt – haben darin nichts verloren. Leider mussten wir 
in letzter Zeit vermehrt feststellen, dass sich Fremdmüll im 
Container befindet.
Sollte sich diese Situation nicht deutlich verbessern, sehen wir 
uns gezwungen, den Grüngutcontainer künftig nicht mehr zur 
Verfügung zu stellen.
Wir bitten Sie daher dringend um Ihre Mithilfe und Rücksicht-
nahme, damit diese Entsorgungsmöglichkeit erhalten bleibt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre Gemeindeverwaltung

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Diespeck
Tel. 09161/2811, Fax. 09161/876363
E-Mail: pfarramt.diespeck@elkb.de
Homepage: www.diespeck-evangelisch.de
Bürostunden: Montag, Dienstag, Donnerstag, 
jeweils 9.00 Uhr – 12.30 Uhr
Wochenspruch: Römer 8,14
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

Donnerstag, 08.01.
19.00 Uhr Kirchenchor Klangbogen
Freitag, 09.01.
15.00 Uhr Konfirmanden-Kurs im Gemeindehaus
19.30 Uhr Posaunenchor

mailto:familienstuetzpunkt@kiga-diespeck.de
mailto:pfarramt.baudenbach@elkb.de
http://www.pfarramt-baudenbach.de
http://www.christusgemeinde.com
mailto:pfarramt.diespeck@elkb.de
http://www.diespeck-evangelisch.de/
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Freundeskreis Eymoutiers e.V.

Herzliche Einladung

ergeht an alle Mitglieder und Interessenten zum nächsten 
Stammtisch des Freundeskreises Eymoutiers. Er findet am 
Donnerstag, 8. Januar 2026 um 19:30 Uhr im „Gasthaus 
Goldener Löwe“, Bamberger Straße 37 in Diespeck statt.
Über viele Anwesende würden wir uns freuen.
Freundliche Grüße die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Diespeck

Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Diespeck

Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Diespeck 
sammelt im Ortsbereich von Diespeck am Samstag, den 
10.01.2026, von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr die ausgedienten 
Weihnachtsbäume ein.
Bitte stellen Sie die ausgedienten Weihnachtsbäume am Abhol-
tag frühestens ab 08:30 Uhr gut sichtbar vor Ihrem Grundstück 
bereit.
Um eine Spende von 2,00 € pro Baum wird gebeten.
Diese kommt – wie auch in den vergangenen Jahren – der 
Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Diespeck zugute.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2026.
Ihre
Freiwillige Feuerwehr Diespeck

CSU-Ortsverband Diespeck

Einladung zum politischen Weißwurstfrühschoppen

Zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Kommunalwahl 2026 laden wir alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich zum politischen Weißwurstfrühschoppen ein.
In gemütlicher Atmosphäre haben Sie die Möglichkeit unser 
Team näher kennenzulernen und Ihre Ideen und Wünsche zu 
äußern.
Termine und Veranstaltungsorte:
•	 Sonntag, 11. Januar 2026 

Feuerwehrhaus Dettendorf
•	 Sonntag, 18. Januar 2026 

Gasthaus Müller, Diespeck
•	 Sonntag, 1. Februar 2026 

Langhaus, Obersachsen
•	 Sonntag, 8. Februar 2026 

Dorfscheune, Stübach
Beginn jeweils um 10:30 Uhr mit Weißwürsten und Brezen
Vorstellung der Kandidaten ab 11:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf interessante Gespräche 
und einen geselligen Vormittag.
Ihr
CSU-Ortsverband Diespeck

Informationen zur Kommunalwahl und Kneipenquiz

Am 8. März 2026 ist es so weit: In Bayern finden die Kommunal-
wahlen statt. Das ist ein wichtiger Schritt – denn hier wird 
konkret entschieden, wie sich unsere Heimatgemeinde Dies-
peck und unser Landkreis in den kommenden Jahren ent-
wickeln sollen.
Das CSU-Team möchte dabei unterstützen und lädt daher zu 
einer informativen und unterhaltsamen Veranstaltung ein:
Freitag, 16. Januar 2026
Beginn: 18:30 Uhr
Ristorante „Im Center“
(Sport- und Gemeindezentrum Diespeck)

Veranstaltungen in der Zeit vom 08.01. - 18.01.2026

Freitag, 09.01.2026
15.30 Uhr Kindergruppe „HeldenZeit“  

(2-12 Jahre, in zwei Altersgruppen) mit Elterncafé
17.30 Uhr Teenkreis „t4C“ (12 – 16 Jahre)
19:30 Uhr Jugendkreis „H.O.M.E“ (ab 16 Jahre)
Sonntag, 11.01.2026
10.00 Uhr Gottesdienst – „Gott ist treu- Fundament unseres 

Glaubens“
Montag, 12.01.2026
14.30 Uhr WinterSpielRaum für Kinder von 0 – 8 Jahren mit 

Eltern/Großeltern
Dienstag, 13.01.2026
09:00 Uhr Bibelgespräch für Frauen
14.30 Uhr WinterSpielRaum für Kinder von 0 – 8 Jahren mit 

Eltern/Großeltern
19.30 Uhr Gebetskreis
19:30 Uhr Gesprächskreis des Blauen Kreuzes
Mittwoch, 14.01.2026
14.30 Uhr WinterSpielRaum für Kinder von 0 – 8 Jahren mit 

Eltern/Großeltern
19.30 Uhr Allianzgebetswoche: Gebetsabend FCG Neustadt
Donnerstag, 15.01.2026
14.30 Uhr WinterSpielRaum für Kinder von 0 – 8 Jahren mit 

Eltern/Großeltern
Freitag, 16.01.2026
15.30 Uhr Kindergruppe „HeldenZeit“  

(2-12 Jahre, in zwei Altersgruppen) mit Elterncafé
18.30 Uhr Allianzgebetswoche: Aisch United
Ökumenischer Jugendgottesdienst – LKG Uffenheim
Samstag, 17.01.2026
15.00 Uhr Kaffee – Kuchen - Glücksmomente
Sonntag, 18.01.2026
10.00 Uhr Allianzgebetswoche: Gottesdienst „Gott ist treu!“
in der Aischgrundhalle Dachsbach
WinterSpielRaum ab 12.01.2026
Vom 12.-15.01. und 19.-22.01.2026 verwandeln sich die Räume 
der Christusgemeinde jeweils von 14:30 – 17:30 Uhr wieder in 
einen Indoor-Spielplatz. Willkommen sind alle Kinder von 0 - 8 
Jahren mit ihren Eltern/Großeltern/Verwandten. Für Kaffee und 
Kuchen ist gesorgt.
Gottesdienst in der Aischgrundhalle Dachsbach  
am 18.01.2026
Am Sonntag, 18.01.2026 findet um 10 Uhr in der 
Aischgrundhalle Dachsbach ein gemeinsamer Gottesdienst 
zum Abschluss der Allianzgebetswoche für alle Christinnen 
und Christen aus der Umgebung statt. Mit dabei sind Land-
rat Dr. Christian von Dobschütz, Pfarrer Johannes Kestler, 
Pastor Chris Kemper und viele mehr. Im Anschluss gibt es 
einen kleinen Imbiss. Veranstalter: Evang.-Luth. Pfarrei Mittlerer 
Aischgrund, Christusgemeinde Diespeck, Freie Christen-
gemeinde Neustadt/Aisch.

Vereine und Verbände

DTV Diespeck

Sauna

Der Saunabetrieb startet nach den Feiertagen wieder ab 
Mittwoch, den 07.01.2026.
Die Herrensauna ist dann wieder immer mittwochs von 16 bis 
22 Uhr.
Die Damensauna ist ab dem 08.01.2026 immer donnerstags 
von 16 bis 22 Uhr.
Saunakarten können bei Andi Schmitt erworben werden.
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Wirtshaussingen im Gasthaus Goldener Löwe

Wirtshaussingen in Diespeck:

Am 16.01.26 findet ein Wirtshaussingen im Gasthaus Goldener 
Löwe statt. Beginn 19 Uhr, Liederbücher liegen aus.
Es freuen sich Ernst und Hans

Dorfverein Stübach e.V.

Neujahresgrüße

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
an dieser Stelle möchten wir euch alles Liebe und Gute für das 
neue Jahr wünschen! 
Wir hoffen ihr hattet einen guten Start in ein gesundes, erfolg-
reiches und zufriedenes 2026.
Wir freuen uns schon sehr auf viel Geselligkeit, gute Laune und 
liebgewonnene Traditionen mit euch in unserer Dorfscheune.
Danke für das vergangene Jahr!
Herzliche Grüße und bis hoffentlich bald,
Sabine Reuther
(Schriftführerin)

Faschingsparty in der Dorfscheune in Stübach

Auf geht´s zur großen Faschingsparty 2026 in die Dorfscheune 
nach Stübach.
Am Samstag, 17.01.2026 geht es ab 19:30 Uhr los. Unsere 
Liveband „Duo Cocktail“ heizt euch richtig ein. Zudem sind 
einige Showeinlagen geplant.
Alt und Jung sind herzlich eingeladen bei einem Eintritt von 5€ 
mit uns zu feiern.
Wir freuen uns auf euch!
Der Dorfverein Stübach e.V.

Bürgerforum Diespeck
Das Bürgerforum Diespeck wünscht allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Diespeck ein

Gesundes, Friedliches und Glückliches Neues Jahr.

Vielen Dank für den offenen Austausch und das Interesse 
an unserer Arbeit. Auch im neuen Jahr werden wir uns ver-
antwortungsvoll und sachorientiert für eine lebenswerte 
Gemeinde einsetzen.

Aktiv am politischen Leben teilnehmen, etwas bewegen, 
neugestalten, mitentscheiden  
dafür steht der Gemeinderat

Am 8. März 2026 wird in Diespeck dieses Gremium  
neu gewählt.
Im Bürgerforum, als unabhängige, nicht an Parteizwänge 
gebundene Wählergruppierung, stellen sich 16 qualifizierte 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl für das Kommunal-
parlament. 
In unserer Kandidatenliste spiegelt sich die gesellschaftliche 
Vielfalt des gesamten Ortes wieder. Alle Ortsteile sind mit 
mehreren Personen vertreten. Ob alt oder jung, ob Akademiker, 
Handwerker, Selbständiger oder Angestellter, ob Single oder 
Großfamilie, alle Bevölkerungsgruppen werden repräsentiert. 
Jeder einzelne der Kandidatinnen und Kandidaten ist bereit mit 
Wissen, Engagement und Freude sich im Gemeinderat einzu-
bringen.
Bereits jetzt sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten in 
vielen Bereichen ehrenamtlich tätig.

Die Veranstaltung ist zweigeteilt:
Teil 1 – Informationen zur Kommunalwahl
Zunächst geben wir einen verständlichen Überblick über die 
Besonderheiten der bayerischen Kommunalwahl. Begriffe wie 
Kumulieren, Panaschieren oder die verschiedenen Stimm-
abgabemöglichkeiten wirken auf den ersten Blick kompliziert – 
wir erklären sie einfach und praxisnah.
Es geht hier ausdrücklich nicht um eine Wahlempfehlung, 
sondern wird in aller Neutralität stattfinden. Natürlich gibt es 
auch genügend Raum für Fragen.
Teil 2 – Kneipenquiz
Ab 20:00 Uhr wird es gesellig: Wir veranstalten ein Kneipenquiz 
für Jung und Alt. In lockerer Atmosphäre kann man sein Wissen 
testen und neue Leute kennenlernen.
Beide Veranstaltungen sind offen gestaltet und leben vom 
Mitmachen und Mitdiskutieren. Wir freuen uns auf einen 
gemeinsamen Abend!
Ihr
CSU-Team Diespeck

DTV Diespeck

Skigymnastik „Snow & Fun“  
startet wieder am 13.01.2026

Unser Skigymnastik „snow & fun“ Kurs startet nach der 
Weihnachtspause wieder ab Dienstag 13.01.2026 – immer 
dienstags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr – in unserm Sport- und 
Gemeindezentrum.
Also schau doch mal am Dienstag vorbei.

Familienstützpunkt Diespeck
Liebe Erziehende, liebe Familien!
Der Familienstützpunkt wünscht eine schöne Familienzeit. Bis 
06.01.2026 befindet sich der Familienstützpunkt in der Winter-
pause. Ab 07.01.2026 ist er wieder erreichbar.

Erste Veranstaltung im neuen Jahr:

Frühstückstreff für Schwangere, werdende Väter und 
Familien mit Kindern von 0-3 Jahren
Wann: Mittwoch, 14.01.2026, von 9.30-11 Uhr (Anmeldung bis 
11.01.2026)
Wo: Evang. Gemeindehaus, Am Kirchberg 10 in Diespeck
Anja Henninger, freie Referentin für das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim (AELF), besucht 
uns wieder in Diespeck. Diesmal hat sie abwechslungs-
reiche und gesunde „Snacks für unterwegs“ dabei, die wir 
direkt gemeinsam probieren können. Natürlich gibt es auch 
wieder wertvolle Hinweise zu gesunder Ernährung. Bitte einen 
Unkostenbeitrag von 3€ mitbringen. Die Teilnehmeranzahl ist 
begrenzt. Das Angebot wird über das AELF gefördert.
Kontakt Familienstützpunkt Diespeck:
E-Mail: familienstuetzpunkt@kiga-diespeck.de oder Telefon: 
0151 59 42 73 10 Infos zu den Angeboten des Familienstütz-
punktes gibt es unter familienbildung.kreis-nea.de oder auf 
Instagram (familienstuetzpunkt_diespeck)

Rot-Schwarze Club-Karpfen `07, Diespeck

Stammtisch

Hiermit laden wir alle Mitglieder unseres Fanclubs (und solche, 
die es gerne werden wollen) zum monatlichen Stammtisch 
am Freitag, den 16. Januar 2026 um 20:00 Uhr ins Gasthaus 
Müller in Diespeck ein.
Über regen Besuch würden wir uns freuen.
Für die Vorstandschaft
Kerstin Schnees
1. Vorsitzende der Rot-Schwarzen Club-Karpfen `07, Diespeck
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10.	 Sophie Winkler
11.	 Helmut Rupprecht
12.	 Paula Klein
13.	 Jakob Endlein
14.	 Michael Reitenspieß
15.	 Kevin Hetzel
16.	 Michael Roch
Als möglicher Nachrücker wurde Lutz Böttcher gewählt.
Weitere Informationen finden Sie unter unserer Homepage: 
https://buergerforum-diespeck.jimdofree.com/... hier kann jeder 
mit unserem Team Kontakt aufnehmen.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig nominiert.
1.	 Roland Schmidt
2.	 Anne Billenstein
3.	 Dr. Carolus Schenke
4.	 Kurt Endlein
5.	 Katrin Henschker-Schäfer
6.	 Marcel Wick
7.	 Mario Raab
8.	 Helmut Roch
9.	 Reiner Guckenberger

https://buergerforum-diespeck.jimdofree.com/
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Der DTV Diespeck trauert um sein 
langjähriges Vorstandsmitglied

 Walter Winkler
Er war über 56 Jahre in unserem DTV Mitglied und 
davon mehr als 20 Jahre als 1. Schriftführer aktiv 
tätig. Mit seinem Einsatz und Fachwissen prägte er 
über mehrere Jahrzehnte unseren Verein.

Wir danken ihm für sein Engagement und werden 
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt 
seiner Familie und allen Angehörigen.

Die Vorstandschaft des DTV Diespeck
Diespeck, Dezember 2025

Helfer gesucht!
09161 / 6209988

Iss was e.V. - Die Aischgründer Tafel

Wilhelmstr. 32

91413 Neustadt / Aisch

info@isswas.org

www.isswas.org

 
 

 
 
 

 

Öffnungszeiten: 
Montag von 16.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
 

Ausgenommen in den Ferien 
(Außerordentliche Öffnungszeiten 

werden rechtzeitig bekannt gegeben) 
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Gemeinde Münchsteinach

Aus dem Rathaus
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Keine Mitnahmegarantie. Nur solange Vorrat reicht! Sofern Ware nicht vorhanden bemühen wir uns, diese umgehend zu beschaffen! Irrtum, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise sind Abholpreise! Angebote gültig bis 31.12.2025.

KAFFEE-VOLLAUTOMAT  
E8 DARK INOX (EC)
P.E.P.® zur Optimierung des Aromas, variable Brühkammer von 5 bis 16 g,  
VC Brüheinheit und 3D-Brühtechnologie, intelligentes Vorheizen,  
Webcode: 36411159393

Puls-Extraktionsprozess  
CLARIS Smart+ Filter  
Feinschaum-Technologie

899,-
statt 
UVP: 1249,-

BODENSTAUBSAUGER  
BGDS2CHAMP
Konstant hohe Leistung, Gewebe-Saugschlauch: Robust, flexibel und extralang,  
Großer Staubbeutel, PureAir Hygienefilter für saubere Ausblasluft 
Webcode: 36218077010

Bosch Motortechnologie 
„Made in Germany“  
superleicht & kompakt

69,-
statt 
UVP: 19499

BODENSTAUBSAUGER  
TREND TS 122
Kabellänge 6 m, Möbelbürste, Polsterdüse und Fugendüse,  
2 Saugrohr-Parkstellungen, ergonomischer Handgriff, Teleskoprohr aus Metall 
Webcode: 36211000335

700 Watt Nennleistung  
Leistungsregulierung

55,-
statt 
UVP: 9990

HEISSLUFT-FRITTEUSE  
NF-CC500NXE
11 praktische Voreinstellungen, Heizelement oben und unten, 
Dampfeinlass, Antihaftbeschichtung, Sichtfenster 
Webcode: 36463002660

5 Liter Kapazität  
Temperatur 80-200 °C  
360° Highspeed Umluft

 

77,-
statt 
UVP: 129,-

WARMLUFT- 
STYLINGBÜRSTE  
AS 8810
1000 Watt zum Trocknen und Stylen, 
hochwertige Keramikbeschichtung,  
2 Rundbürsten (40 mm / 50 mm)  
Webcode: 36141013682

3999
statt UVP: 92 99

HAARTROCKNER 
AC7100 SUPERCARE  
PRO 2100 AC
Supercare Einstellung – Schnelles 
Trocknen auf gesünderer Temperatur 
um das Haar zu pflegen 
Webcode: 36101005682

MULTIMEDIA- 
LAUTSPRECHER 
TECHNIFANT blau oder pink

Audioübertragung vom Smartphone, 
Tablet oder PC, Audio-Inhalte über 
ein Hütchen das als Speicher dient 
Webcode: 12180000779 | 12990012779

25,-
statt 
UVP: 5999 15,-

statt 
UVP: 39,-

je

GUSSEISENBRÄTER  
MOMENTS COLLECTION 
aus robustem und langlebigem 
Gusseisen, natürliche Antihaft-
Eigenschaften, 33cm Durchmesser,  
6.9 Liter Kapazität

Webcode: 81162006996 | 81162012996

89,-
statt 
UVP: 279,-

je

GESCHIRRSPÜLER

 

GS757EXBU

 

AirDry: Geschirr trocknet fleckenfrei. Kein Nachtrocknen, spart Energie,

 

14 Maßgedecke, Aqua Control, 30-Minuten-Quick-Programm

 

Webcode: 31101006500

549,-

MaxiFlex Plus Besteckschublade

 

Verbrauch: ca. 10.9 l Wasser

WÄSCHETROCKNER

 

B3TO82C9W

 

15 Programme, ProSmart™ Inverter Motor, EcoGentle™ AquaWave®, 

 

Edelstahl-Trommel, reversierende Trommelbewegung     

 

Webcode: 32028103183

429,-
statt

 

UVP: 649,-

sparsame 

 

Wärmepumpe

8kg Volumen

Keine Mitnahmegarantie. Nur solange Vorrat reicht! Sofern Ware nicht vorhanden bemühen wir uns, diese umgehend zu beschaffen! Irrtum, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise sind Abholpreise! Angebote gültig bis 31.01.2026.

WASCHVOLLAUTOMAT

 

LR7G70495

 

ProSteam®-Technologie, ProSense®-Mengenautomatik, 

 

Vielfältige Spezialprogramme: Auswahl für jeden Bedarf,

 

leiser, starker Inverter-Motor   Webcode: 32003808002

499,-
statt

 

UVP: 1049,-

1400 U/Min.

 

Aqua Control System

9kg Volumen

HERDSET

 

STEEL SET EX

 

Edelstahl, MultiAir-Technologie, IconLED-Timer, Versenkknebel, AquaClean, 
2fach Teleskopauszüge, Glaskeramik-Kochfeld 60 cm,

 

Zweikreis- und Bräterzone  Webcode: 31450045372

ExtraSteam

 

AirFry

ENERGIE-
EFFIZIENZ -
KLASSE

(Spektrum A+++ bis D)

A

499,-

Wave®,utomatik,
rf

t En

Gerhard Hartmann GmbH | Steinsweg 9-11 | 91413 Neustadt/Aich | Tel. (09161) 5230 | info@tvhartmann.de | www.hartmannseite.de
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Diese Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2026 keinen schriftlichen Grundsteuer-
bescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungs-
grundlagen die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben. Für den Steuerschuldner treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen 
Bescheides ergeben würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid 
wird nur erteilt, wenn Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder 
bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.
Für die Grundsteuer A erhalten alle Grundsteuerpflichtigen 
einen neuen Bescheid
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die kein SEPA-Basislastschriftmandat erteilt 
haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2026 entsprechend 
den im letzten Grundsteuerbescheid festgesetzten Beträgen 
und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf das 
Konto der Gemeinde Münchsteinach bei der Sparkasse  
Neustadt a. d. Aisch
IBAN: DE69 7625 1020 0000 1605 72 (BIC: BYLADEM1NEA) 
oder
bei der VR TeilhaberBank Metropolregion eG
IBAN: DE68 7606 9559 0000 7004 79 (BIC: GENODEF1NEA)
zu überweisen.
Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 
bzw. für Jahreszahler der 01.07.2026.
Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren, 
Auslagen und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für 
das Jahr 2026 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Münchsteinach, Kirchenweg 6, 91481 Münch-
steinach einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Ansbach, Promenade 24, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde 
Münchsteinach) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, Promenade 24, 91511 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Münchsteinach) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Einladung zur Bürgerversammlung  
und den Bürgergesprächen
Die letzte Bürgerversammlung in dieses Wahlperiode findet 
am Freitag, 23.01.2026 um 19.00 Uhr im Brauereigasthof 
Krone statt. Neben Zahlen, Daten und Fakten wird es dabei 
einen umfangreichen Rückblick auf die vergangenen Jahre 
und einen Ausblick auf künftige Maßnahmen und anstehende 
Projekte geben.
Bürgergespräche
Das diesjährige Bürgergespräch für Altershausen findet 
am Samstag, 17.01.2026 um 19.00 Uhr im Brauereigasthof 
Krone in Münchsteinach statt. Ein wichtiger Punkt dabei wird 
die Vorstellung der Entwurfspläne für das neue Dorfgemein-
schaftshaus darstellen.
Das Bürgergespräch für Abtsgreuth und Mittelsteinach, 
findet am Montag, 19.01.2026 um 19.00 Uhr im Kegler-
heim Abtsgreuth als gemeinsame Veranstaltung der beiden 
Gemeindeteile statt.
Das Bürgergespräch für den Gemeindeteil Neuebersbach 
findet am Mittwoch, 28.01.2026 um 19.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus „Neiderfler“ statt.
Es ergeht hierzu bereits heute herzliche Einladung. Über reges 
Interesse und zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen.
Jürgen Riedel
1. Bürgermeister

Sitzung des Gemeinderates
Die 79. Sitzung des Gemeinderates in der Wahlperiode 
2020/2026 findet am Dienstag, 13.01.2026 um 19.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses, Kirchenweg 6, 91481 Münch-
steinach statt.
Zum öffentlichen Teil der Sitzung ergeht herzliche Einladung an 
alle Bürgerinnen und Bürger.
T A G E S O R D N U N G :
A.) Öffentliche Sitzung
1.) Begrüßung, Eröffnung
2.) Bericht des Bürgermeisters
3.) Bauanträge
3.1. Antrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren zur 

Erweiterung einer Doppelgarage, Fl.Nr. 916/1, Gemarkung 
Münchsteinach, Fischbachstr. 22

4.) Interkommunale Aischtalkläranlage
4.1. Beitritt der Gemeinde Münchsteinach zum Zweckverband 

„Abwasserverband Aischgrund“ und Zustimmung zum 
Erlass der Zweckverbandssatzung

4.2. Bestellung von 2 Verbandsräten sowie deren Vertreter für 
die Zweckverbandsversammlung

5.) Strombündelausschreibung zum 01.01.2027
6.) Forstbetriebsplan 2026 – Bekanntgabe und Genehmigung
7.) SVS Münchsteinach – Antrag auf Zuschuss zu den Unter-

haltskosten der Steinachgrundhalle
8.) Sonstiges
B.) 10 Minuten Bürgerredezeit
C.) Nichtöffentliche Sitzung
Jürgen Riedel
1. Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung Festsetzung und 
Entrichtung der Grundsteuer in der Gemeinde 
Münchsteinach für das Kalenderjahr 2026
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird hiermit für die 
Gemeinde Münchsteinach mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer B 
für das Veranlagungsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Jahr 
2025 festgesetzt.
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Münchsteinach
Tel. 09166/483, E-Mail: pfarramt.muenchsteinach@elkb.de
Homepage: www. muenchsteinach-kirche.de
Pfr. Sebastian Schultheiß, Münchsteinach,  
Handy 0160/3156161
Bürostunden: Dienstag u. Donnerstag,
14.00 Uhr - 16.00 Uhr oder n. tel. Vereinbarung
Wochenspruch: Römer 8,14
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder

Donnerstag, 09.01.
14.00 Uhr Feierabendkreis (Münster-Klause)
1.Sonntag n. Epiphanias, 12.01.
10.30 Uhr Gottesdienst in Gutenstetten (Pfr. Schultheiß)
In Münchsteinach kein Gottesdienst.
Montag, 13.01.
19.30 Uhr Singkreis
19.30 Uhr Posaunenchor
Mittwoch, 15.01.
09.30 Uhr Krabbelgruppe „Münster-Mäuse“ 

(Kontakt: Lisa Ott, 0170 5262958)
16.15 Uhr Kinderchor „Münster-Kids“ (Kinder ab 4 Jahre)
17.00 Uhr Kinderchor „Münster-Kids“ (Schulkinder)
Donnerstag, 16.01.
19.00 Uhr Gemeinsame Kirchenvorstandssitzung

im Gemeindehaus Gutenstetten
2.Sonntag n. Epiphanias, 19.01.
18.00 Uhr Gottesdienst in der Münster-Klause  

Münchsteinach (Pfr. Johannes Kestler)  
mit der Gitarrengruppe

Kollekte für die Altenheim-Seelsorge
Vorankündigung – Gottesdienste:
3.Sonntag n. Epiphanias, 26.01.
10.30 Uhr Gottesdienst in der Münster-Klause  

Münchsteinach (Lektorin Röder)
Letzter Sonntag n. Epiphanias, 02.02.
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Schultheiß) 

in der Münster-Klause
gleichzeitig Kindergottesdienst
anschl. Gemeindeversammlung  
in der Münster-Klause

Gottesdienste in der Münster-Klause (Gemeindehaus)
Ab Sonntag, dem 19. Januar finden unsere Gottesdienste 
während der kalten Jahreszeit in der Münster-Klause statt.
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist vom 13.01.-17.01.25 nicht besetzt.
Änderung bei den Gottesdienst-Anfangszeiten:
Ab 1. Januar sind unsere Kirchengemeinden Münch-
steinach/Gutenstetten/Reinhardshofen im Predigt-Verbund-
kreis „Mittlerer Aischgrund“ angeschlossen. Daher gibt es 
wechselnde Gottesdienst-Anfangszeiten. Diese wären 9.00 Uhr 
/ 10.30 Uhr und 18.00 Uhr.
Wir bitten Sie, die Gottesdienste und Gottesdienst-Anfangs-
zeiten aus dem wöchentlichen Mitteilungsblatt zu entnehmen.
Wir versuchen auch die Gottesdienste vorausplanend im Mit-
teilungsblatt abzudrucken.
25 Jahre „Festliche Konzerte bei Kerzenschein im Jahr 2025 
im Münster Münchsteinach. Wir feiern! Feiern Sie mit uns! 
Am Freitag, 9. Mai 2025 – 20 Uhr,  
„Viva Voce – Die a capella Band“
50,- € p.P.
Samstag, 27. September 2025 – 20 Uhr „Magic Brass mit 
dem Paul Schemm-Ensemble“, 20,- € p.P.
Unsere Musikreihe „Festliche Konzerte bei Kerzenschein“ 
begeht im Jahr 2025 sein 25-jähriges Jubiläum und bietet 
Ihnen für die Saison 2025 wieder hochkarätigen Musikgenuss 
im zauberhaften Lichterglanz von 300 Kerzen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-

führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

* Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in 
elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig

* Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Hinweis
Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht 
zu bezahlen.
Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuer-
schuldner bis zum Ablauf des Jahres in dem der Ver-
kauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im Kaufvertrag 
über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche 
Bedeutung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und 
Erwerber und hebt die öffentlich-rechtliche Steuer-
schuldnerschaft nicht auf.
Münchsteinach, 2. Januar 2026
Jürgen Riedel
1. Bürgermeister

Die Gemeinde sagt Danke
Während eines Besuchs bei einer Jubilarin anlässlich ihres  
90. Geburtstages wurde mir eine Spende übergeben. Die 
Spende wurde für den Kindergarten gegeben und wird dort für 
die gute Betreuung unserer „Kleinsten“ eingesetzt werden.
Die Gemeinde Münchsteinach bedankt sich bei der Spenderin 
ganz herzlich und wünscht der Jubilarin auf diesem Wege 
nochmals alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
Jürgen Riedel,
1. Bürgermeister

Christoph Maul - „live und ungeProbt“

Fortsetzung der Titelseite ...

In seinem Programm „live & ungeProbt“ entführt uns der 
charismatische Kabarett- und Comedy-Experte Christoph Maul 
in die unberechenbare Welt des Lebens – und das live, so wie 
es eben ist: ungeprobt und voller Überraschungen!
Er lässt dabei nichts aus, sei es im Privaten, im Arbeitsalltag 
oder in den Untiefen regionaler Ereignisse bis hin zu globalen 
politischen Entwicklungen.
Christoph Maul, nicht nur ein begnadeter Comedian, sondern 
auch als Sitzungspräsident der legendären BR-Produktion „Fast-
nacht in Franken“ bekannt, bringt eine Lebendigkeit auf die 
Bühne, die den Zuschauern das Lachen in die Herzen zaubert.
„Live & ungeProbt“ verspricht einen Abend wie das Leben 
selbst – unvorhersehbar, mal laut, mal leise, mal tiefgründig, 
aber nie ohne den Leitspruch zu vergessen: Wenn der Spaß 
auf der Welt vorbei ist, ist das, was wir am dringendsten 
brauchen, der HUMOR.
Kurzum: Wer Christoph Maul auf der Bühne erlebt, bekommt 
einen Abend, der garantiert in Erinnerung bleibt!

Der Bücherbus kommt wieder!
Freitag, 09.01.2026
Altershausen (Ortsmitte) 13.45 Uhr - 14.05 Uhr
Münchsteinach (Bushaltestelle See) 14.50 Uhr – 15.10 Uhr

mailto:pfarramt.muenchsteinach@elkb.de
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FFW Münchsteinach
Christbaum-Rückholaktion

Wohin mit dem Christbaum nach Weihnachten?
Die Jugendfeuerwehr Münchsteinach hilft auch dieses Jahr 
wieder weiter!
Wir holen Ihren Baum ab und entsorgen ihn – gegen eine kleine 
Spende zugunsten unserer Jugendkasse.
Ihren Abholauftrag können Sie in unseren Briefkasten (Rosen-
straße 12) einwerfen oder per WhatsApp an 0151 / 28873737 
senden.
Abholdatum: Samstag, 10.01.2026 ab 9:00 Uhr.

Name: �������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse: ���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tel��������������������������������������������������������������������������������������������������

Staklopfer Münchsteinach e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Versammlung findet am Samstag, den 10.01.2026 um 18 
Uhr im Kegelheim Abtsgreuth statt.
Tagesordnung:
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
1. Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge
Im Anschluss findet unsere Neujahrsfeier mit einem guten 
Essen, einer guten Maß Bier und einer lustigen Kegelrunde 
statt.
Auf ein vollzähliges Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.
Klaus Winkler 1. Vorsitzender

Männergesangverein 1862 Münchsteinach

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Sonntag, 25. Januar 2026 um 16 Uhr, findet die Jahres-
hauptversammlung in der Kulturscheune in Münchsteinach 
statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Grußworte
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Bericht zu den Probenbesuchen
9. Bericht des Chorleiters
10. Anträge und Wünsche
11. Schlusswort
Anträge sind satzungsgemäß spätestens acht Tage vor der Mit-
gliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand 
einzureichen.
Es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder
Vorstandschaft Männergesangverein 1862 Münchsteinach

Schon heute erhalten Sie die Konzertkarten  
für beide Konzerte im Pfarramt Münchsteinach.
Reservierung der Konzertkarten: Tel. 09166/99 696 44
Herzliche Einladung zur „Lichtstube“ im Kaffeehaus 
im Aischgrund
Schulstraße 2, 91462 Dachsbach
Hier treffen sich Menschen, die um einen geliebten Menschen 
trauern. Ganz unter sich und ganz ungezwungen im Kaffee-
haus. Es gibt Kaffee und Kuchen, Musik und Impulse in einem 
besonders schönen Ambiente. Wir teilen ein kleines Stück 
unseres Weges - mehr nicht.
Nächster Termin: Dienstag, 13. Januar 2026  
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Spiel, Spaß und gute Unterhaltung am Nachmittag 
am 15. Januar um 14 Uhr
im Gemeindehaus Gutenstetten.
Der Diakonieverein lädt alle Senioren und Junggebliebene zu 
einem Spiele- und Gesprächsnachmittag ein. Bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee wollen wir uns geistig fit halten, sei es mit 
einem Spiel oder Gespräche in netter Gesellschaft. Kommen 
Sie, und genießen Sie zwei unbeschwerte Stunden. Wir treffen 
uns an den genannten Terminen von 14.00 bis 16.00 Uhr im 
kirchlichen Gemeindehaus in Gutenstetten, Kirchenweg 14.
Falls Sie keine Fahrgelegenheit haben, rufen Sie unter der 
Handy-Nr. 01756326427 an.
Die Termine Ihrer Kirchengemeinde
Die aktuellen Termine der Kirchengemeinde Münchsteinach
finden Sie auch über nachfolgendem Link:
https://www.evangelische-termine.de/veranstaltungen?vid=892

Evang.-Luth. Kirchengemeinden  
Kleinweisach-Altershausen-Pretzdorf
Tel. 09552-292, pfarramt.kleinweisach@elkb.de
www.kleinweisach-evangelisch.de
Bürozeiten: Montag und Mittwoch von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Vakanzvertretung: Pfarrer Daniel Lischewski

Sonntag, 11.01.2026 1. So. n. Epiphanias
09.00 Uhr Gottesdienst in Kleinweisach mit Prädikantin 

Sandra Besold 10.15 Uhr
Kindergottesdienst im Feuerwehrhaus Alterhausen

Mittwoch, 15.01.2026
14.00 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus 

Kleinweisach
Sonntag, 18.01.2026 2. So. n. Epiphanias
10.15 Uhr Gottesdienst in Altershausen 

mit Lektorin Elke Petko
Ansprechpartner in der „oberen“ Region:
seelsorgerlichen Notdienst: Ansprechpartner für Notfälle 
(z. B. Aussegnungen)
bis 18. Januar – Pfarrer Lischewski (Tel. 09552-324)

Vereine und Verbände

SVS Münchsteinach

FREIES TANZEN

in Münchsteinach, in der Kulturscheune (oben) am Freitag, den 
09. Januar von 18:30 bis 20:00 Uhr.
Eingeleitet mit unterschiedlichen Impulsen zu einem Thema, 
bewegen wir uns individuell zu tanzbarer Musik aus aller Welt.
Mitbringen: evtl. eine Decke.
Auf Spendenbasis.
Anmeldung: yogafeuertanz@gmx.de
Ich freue mich, Euch tanzend zu begegnen - Kathrin

https://www.evangelische-termine.de/veranstaltungen?vid=892
mailto:yogafeuertanz@gmx.de
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Münchsteinacher Weihnachtsweg –  
Lichterglanz am See
Seit dem 22. November erstrahlt der Freizeitsee in Münch-
steinach in einem festlichen Lichtermeer. Über 15 liebevoll 
gestaltete Stationen laden Groß und Klein zu einem Spazier-
gang voller kleiner Entdeckungen und weihnachtlicher 
Stimmung ein. Noch bis 10.01. funkeln überall Lichter, warten 
liebevolle Details und kleine Überraschungen darauf, entdeckt 
zu werden – ein besonderer Ort, um diese besondere Zeit mit 
allen Sinnen zu genießen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die die Stationen mit so viel 
Kreativität gestaltet haben:
•	 Station 1: Familien Brauerei Loscher
•	 Station 2: Svenja Heringlehner
•	 Station 3: Peter Prümmer
•	 Station 4: Waltraud Moosmeier
•	 Station 5: Maximilian und Leonora Sacchet
•	 Station 6: Münsterkids (Petra Ströbel)
•	 Station 7: Fam. Weghorn
•	 Station 8: Michaela Rinke
•	 Station 9: Fam. Riedel
•	 Station 10: Andrea Pinsenschaum
•	 Station 11: Stefan Mohr
•	 Station 12: Jugend Rot Kreuz
•	 Station 13: Christine Sattler
•	 Station 14: Kathi Stöhr
•	 Station 15: Gartenbauverein
Das Organisatoren-Team des Münchsteinacher 
Weihnachstweges

 

Gossler - Bikepark Diespeck 
Ein Spielplatz für Groß und Klein 

 
 
 
 
 
 
 
● Pumptrack mit ca. 220 Meter 
● Kinderstrecke für Laufräder 
● Tableline mit ca. 250 Meter 
● Flowtrail mit Anbindung in den Pumptrack 
● Slackline 
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Gemeinde Gutenstetten

Aus dem Rathaus

Bekanntmachung der vorläufigen Tagesordnung
Am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 19:30 Uhr findet im 
Sitzungsaal im Rathaus Gutenstetten die 80. Sitzung des 
Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung, Begrüßung
2. Bürgerredezeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bauanträge
5. Interkommunale Aischtalkläranlage – Bildung des Zweck-

verbandes „Abwasserverband Aischtal“ und Erlass der 
Zweckverbandssatzung

6. Interkommunale Aischgrund-Kläranlage – Bestellung von 
2 Verbandsräten sowie deren Vertretern für die Zweckver-
bandsversammlung

7. Umgestaltung des Vorplatzes, gegenüberliegend, vom 
Dorfgemeinschaftshaus in Reinhardshofen durch Eigen-
leistungen des Feuerwehrvereines Reinhardshofen

8. Verschiedenes
9. Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Eichner
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
Wasserrecht und Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz; Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Bau-
gebiet „Abtenweg“ in die Steinach, Gemeinde Gutenstetten
Az.: 42-6326-0001-2022-st
Die Gemeinde Gutenstetten hat die Erteilung einer gehobenen 
Erlaubnis zum Einleiten von Niederschlagswasser aus dem 
Baugebiet „Abtenweg“ in die Steinach, Gemeinde Gutenstetten 
beantragt.
Das Einleiten von Niederschlagswasser in die Steinach stellt 
eine Gewässerbenutzung i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) dar und bedarf daher zur Durch-
führung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens (§§ 10, 
15 Abs. 2, 11 Abs. 2 WHG).
Da es sich um eine Maßnahme im öffentlichen Interesse 
handelt, ist die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis gem. § 15 
WHG vorgesehen.
Das Vorhaben wird hiermit gem. Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. 
Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG bekannt gemacht.
Die Pläne liegen 1 Monat vom 15.01 bis 16.02.2026 (ein-
schließlich der genannten Tage) bei der Verwaltungsgemein-
schaft Diespeck, Rathausplatz 1, 91456 Diespeck (Zimmer 
1) und im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, 
Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch (Zimmer A 
214) während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG).

Die Antragsunterlagen einschließlich des Bekanntmachungs-
textes stehen im oben genannten Zeitraum parallel auch auf 
den Internetauftritten der Gemeinde Gutenstetten unter dem 
Link https://www.gutenstetten.de sowie des Landratsamtes 
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim unter dem Link www.kreis-
nea.de/qr/27a oder über den nebenstehenden QR-Code zur 
Verfügung.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann Einwendungen dagegen 
bis spätestens 02.03.2026 (=2 Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist) schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Diespeck, Rathausplatz 1, 91456 Diespeck 
(Zimmer 1) und im Landratsamt Neustadt 

a.d.Aisch-Bad Windsheim, Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 
Neustadt a.d.Aisch (Zimmer A 214) erheben (Art. 69 Satz 2 
BayWG, Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG).
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die beantragte gehobene 
Erlaubnis einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.
Einwendungen per E-Mail genügen nicht dem Schriftform-
erfordernis und sind daher unwirksam! Bei Einwendungen, 
die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das 
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevoll-
mächtigter bestellt ist. Vertreter können nur natürliche Personen 
sein. 
Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten sein (vgl. Art. 17 Abs. 
2 BayVwVfG).
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. deren 
Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem Erörterungs-
termin gesondert benachrichtigt. 
Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzunehmen 
sind, können diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). Verspätet 
eingegangene Einwendungen werden demnach nicht mehr 
berücksichtigt. 
Durch Einsichtnahme in den Plan, durch Erhebung von Ein-
wendungen und durch Teilnahme am Erörterungstermin ent-
stehende Aufwendungen werden nicht erstattet.
Die Zustellung der Entscheidung im wasserrechtlichen 
Bescheid kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
Gutenstetten, den 08.01.2026
Gerhard Eichner
1. Bürgermeister

https://www.gutenstetten.de
http://www.kreis-nea.de/qr/27a
http://www.kreis-nea.de/qr/27a
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    BACK DIR
DEINEN LOHN!

WIR SUCHEN DICH ALS

VERKÄUFER/IN
m/w/d

VOLL / TEILZEIT / MINIJOB

Quereinsteiger/in & Rentner/in
Schüler/in willkommen!

...mein Lieblingsbäcker

seit 1964

www.grammetbauer.de

   DIREKT BEWERBEN

  Backhaus Grammetbauer * 
  Südring 3 * 97215 Uffenheim
  Tel:09842/495 * info@grammetbauer.de
  www.jobs.grammetbauer.de

 

Gitarrenunterricht
für Konzert- und
E-Gitarre
Komme auch ins Haus
Thomas Baumann
Tel. 01573-7435200

Tel. 09161/875 50 66 
 

 
Öffnungszeiten: 

Montag von 16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 

 

Ausgenommen in den Ferien 
(Außerordentliche Öffnungszeiten werden 

rechtzeitig bekannt gegeben) 
 

Gemeindebücherei Diespeck 
Carina Neugebauer 

amtsblatt@vg-diespeck.de
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Ein gutes neues Jahr!
Sehr geehrte Kunden,
Sehr geehrte Damen und Herren,

In unserem Dorfladen erleben wir jeden Tag, wie wert-
voll Nähe, Vertrauen und ein freundliches Wort sind. 
Ihre Besuche, Ihre Unterstützung und die vielen kleinen 
Gespräche machen unseren Alltag warm und lebendig. 
 
Danke, dass Sie den Weg zu uns gehen – ob für frisches Brot, 
die vergessene Zutat oder aus unserem vielseitigen Sortiment. 
Sie halten unseren Ort am Leben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und 
glückliches neues Jahr.
Ihr Dorflädla-Team

Unsere Produkte:
Backwaren: Brot, Brötchen (belegte Brötchen) & Gebäck
Heißtheke: Leber-/Pizzaleberkäse, Bratwurst & Schnitzel (auch als 
Schnitzel-Sandwich), Produkte des täglichen Bedarfs

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 6:00 – 13:30 Uhr
Samstag 6:00 – 11:00 Uhr
Tel.: 09166/9964566
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Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-

führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

* Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in 
elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig

* Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Hinweis
Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht 
zu bezahlen.
Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuer-
schuldner bis zum Ablauf des Jahres in dem der Verkauf 
stattgefunden hat. 
Eine Vereinbarung im Kaufvertrag über den Steuerüber-
gangstermin hat nur privatrechtliche Bedeutung im Innen-
verhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber und hebt die 
öffentlich-rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht auf.
Gutenstetten, 2. Januar 2026
Gerhard Eichner
1. Bürgermeister

Drückjagd
Am Samstag, den 10.01.2026 findet eine Drückjagd statt.
Früh links der Steinach (Theilsbach). Nachmittags rechts der 
Steinach (Gemeindewald Haag u. Gutenstetten).
Bitte Holzarbeiten vermeiden. Vorsicht bei Spazierengehen am 
Waldrand.
Danke für ihr Verständnis
Richard Frühwald
Jagdvorstand

Herzlichen Dank
•	 Anlässlich eines 90. Geburtstag eines Mitbürgers in Guten-

stetten wurde der Gemeinde eine Spende für die gemeind-
lichen Aufgaben übergeben.

•	 Bei einen 75. Geburtstag einer Mitbürgerin in Gutenstetten 
erhielt die Gemeinde eine weitere Spende für Anwesen 
Kolb in Gutenstetten.

•	 Zum 70. Geburtstag einer Mitbürgerin aus Gutenstetten hat 
die Gemeinde eine Spende für den Kindergarten in Guten-
stetten überreicht bekommen.

•	 Anlässlich eines 85. Geburtstag eines Mitbürgers in 
Reinhardshofen wurde der Gemeinde eine Spende für eine 
Ruhebank in Reinhardshofen übergeben.

Wir danken den Jubilaren sehr herzlich und wünschen ihnen 
weiterhin alles Gute vor allem viel Gesundheit.
Gerhard Eichner
Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung Festsetzung und 
Entrichtung der Grundsteuer in der Gemeinde 
Gutenstetten für das Kalenderjahr 2026
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird hiermit für die 
Gemeinde Gutenstetten mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer 
A für das Veranlagungsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Jahr 
2025 festgesetzt.
Diese Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2026 keinen schriftlichen Grundsteuer-
bescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungs-
grundlagen die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben. Für den Steuerschuldner treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen 
Bescheides ergeben würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid 
wird nur erteilt, wenn Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder 
bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.
Für die Grundsteuer B erhalten alle Grundsteuerpflichtigen 
einen neuen Bescheid.
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die kein SEPA-Basislastschriftmandat erteilt 
haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2026 entsprechend 
den im letzten Grundsteuerbescheid festgesetzten Beträgen 
und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf das 
Konto der Gemeinde Gutenstetten bei der
Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
IBAN: DE39 7625 1020 0000 1204 69 (BIC: BYLADEM1NEA) 
oder
bei der VR TeilhaberBank Metropolregion eG
IBAN: DE04 7606 9559 0001 8152 88 (BIC: GENODEF1NEA)
Zu überweisen.
Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 
bzw. für Jahreszahler der 01.07.2026.
Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren, 
Auslagen und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für 
das Jahr 2026 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Gutenstetten, Schulstraße 11, 91468 Gutenstetten 
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Ansbach, Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde 
Gutenstetten) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, Promenade 24, 91511 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Gutenstetten) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. 
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Freunde der Ukraine 24 e.V.

Wirtshaussingen / nächster Hilfstransport

Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Wirtshaussingen am 
Samstag, den 10. Januar um 19.00 Uhr ins Gasthaus Recken-
berger, Schornweisach 160, ein. Nähere Informationen sowie 
Infos zum nächsten Hilfstransport finden Sie auf der VG-
Seite.

Dorfverein Bergtheim

Faschingsparty in der „Melberei“ - Eintritt frei!!!

Am Freitag, den 16. Januar heißt es Feiern, Tanzen,  
gute Stimmung, mit dem „Musik-Duo-Cocktail“.
Ab 20:00 Uhr spielt die Musik, ab 19:00 Uhr ist Einlass.
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.
Wir freuen uns auf Euch und Eure Kostüme!
Der Dorfverein Bergtheim

SVG Steinachgrund

Neujahrsgruß 2026

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gutenstetten,
im Namen der gesamten Vorstandschaft des SVG Steinach-
grund wünschen wir Ihnen ein gesundes, glückliches und 
erfülltes neues Jahr 2026!
Das vergangene Jahr war für unseren Verein geprägt von 
Teamgeist, sportlichem Engagement und vielen gemeinsamen 
Momenten – auf und neben dem Platz. Ob bei spannenden 
Spielen, erfolgreichen Jugendturnieren, vielfältigen Fitness-
kursen oder geselligen Vereinsveranstaltungen: Der SVG 
steht für Gemeinschaft, Bewegung und Miteinander – ganz im 
Herzen unserer Gemeinde.
Auch im neuen Jahr möchten wir diese Werte weiterleben und 
aktiv mitgestalten. Mit einem starken Fundament aus Tradition 
und einem klaren Blick nach vorn wollen wir weiter wachsen, 
neue Mitglieder begeistern und ein Ort für alle bleiben, die 
Sport, Zusammenhalt und Engagement schätzen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützt haben – bei der Gemeinde, unseren Ehrenamt-
lichen, Sponsoren, Mitgliedern, Fans und allen, die ein Stück 
SVG mitgestalten.
Auf ein erfolgreiches, sportliches und  
gemeinschaftliches Jahr 2026!
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des SVG Steinachgrund
Norbert Mattausch • Sven Zeh • Tobias Boss • Dietmar Gahm

Liste 7, Bündnis 90/Die Grünen,  
CSU-Freie Wählergemeinschaft,  
Unabhängige Bürger Gutenstetten

Gemeinderatswahl 2026

nach der erfolgreichen Einreichung eines gemeinsamen Wahl-
vorschlags für die kommende Gemeinderatswahl, freuen sich 
alle Kandidierenden sich persönlich vorzustellen.
An folgeneden Terminen und Orten sind finden die Infover-
anstaltungen statt.
Pahres, Bierwelt 14.00 Uhr - Sonntag, den 11.01.2026
Gutenstetten, Radlertreff 19.00 Uhr - Sonntag, den 11.01.2026
Reinhardshofen, Dorfgemeinschaftshaus 19.00 Uhr - Dienstag, 
den 13.01.2026

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gutenstetten
Bürostunden:
Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr und
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Tel. 09161/2650, Fax. 09161/874469
E-Mail: pfarramt.gutenstetten@elkb.de
Pfarrer Sebastian Schultheiß: Handy 0160/3156161

Kirchliche Nachrichten vom 8. – 18.01.2026

1. So. n. Epiphanias, 11.1.2026
10.30 Uhr Gottesdienst in Gutenstetten – Pfarrer Schultheiß
Gottesdienste in unserer Region:
09.00 Uhr Gottesdienst in Oberhöchstädt
18.00 Uhr Gottesdienst in Gerhardshofen
– Pfarrer Schultheiß
2. So. n. Epiphanias, 18.1.2026 
Gottesdienste in unserer Region:
09.00 Uhr Gottesdienst in Uehlfeld – Pfarrer i.R. Stubenrauch
18.00 Uhr Gottesdienst in Münchsteinach – Pfarrer Kestler

Vereine und Verbände

MGV Gutenstetten
Einladung

Nachdem die Seitenfolge der letzten Amtsblatt Ausgabe in 2025 
etwas durcheinandergeraten war, möchten wir an dieser Stelle, 
damit nichts verloren geht, noch einmal herzlich einladen!
Offizielle Einladung zur ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung des MGV Gutenstetten am Freitag 09.01.2026 um 
19:00 Uhrim Kolbhaus Gutenstetten
Liebe Aktive und Passive,
wir freuen uns auf euer Kommen, nach einer musikalischen Ein-
leitung und einer Brotzeit beginnt der offizielle Teil, folgende 
Tagesordnung haben wir dafür vorgesehen:

1. Begrüßung / Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung / 
Annahme der Tagesordnung.

2. Totengedenken
3. Bericht 1. Vorsitzender / Chorleiter
4. Bericht Schriftführer
5. Bericht Kassenwart
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastungen

a) Kassenwart
b) Vorstandschaft

8. Grußworte
9. Sonstiges / Wünsche / Anträge
Anträge und Einwände zu dieser Tagesordnung müssen 
mindestens 7 Tage vor Beginn der Sitzung schriftlich bei der 
Vorstandschaft eingegangen sein.
Übrigens eine gute Gelegenheit sich beim MGV einmal 
umzuschauen und vielleicht einzusteigen! Bei uns braucht 
man keine teure Ausrüstung, nur Spaß und gute Laune!
Man muss einfach mal nicht dran denken, dass man angeblich 
nicht singen kann.... einfach vorbeikommen und ausprobieren, 
wer‘s nicht probiert hat, kann es ja gar nicht wissen!
Herzliche Sängergrüße
Konrad Faust, 1. Vorsitzender und Chorleiter
MGV Gutenstetten

mailto:pfarramt.gutenstetten@elkb.de
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Kleinsteinach, Zur Distel 14.00 Uhr - Sonntag, den 18.01.2026
Rockenbach, Schloss 19.00 Uhr - Sonntag, den 18.01.2026
Bergtheim, Melberei 19.00 Uhr - Sonntag, den 01.02.2026
Auch die beiden Bürgermeisterkandidaten stellen sich vor - 
dabei sein lohnt sich.
Ihre
Liste 7, Bündnis 90/Die Grünen, CSU-Freie Wählergemein-
schaft, Unabhängige Bürger Gutenstetten

Gartenbauverein Reinhardshofen/Pahres

Grüße zum neuen Jahr 2026

Die Gartenarbeit ruht, die Natur hält Winterschlaf,
eine ruhige Zeit hat Einzug gehalten.

Allen Gartenbauverein- Freunden wünschen wir Glück und
Zufriedenheit sowie Gesundheit für das neue Jahr 2026.

Ein großes Dankeschön für eure Unterstützung im Verein!
Eure Vorstandschaft

 Kommunale Allianz NeuStadt und Land e.V.
Marktplatz 5, 91413 Neustadt a.d.Aisch

09161/666505 oder info@neustadtundland.de 

Radwegekarte anfordern!
www.genussradweg.de

© Florian Trykowski

 

 Digital informiert – 
Mitteilungsblatt bequem per E-Mail erhalten 

Ab sofort haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das 
wöchentliche Mitteilungsblatt der VG Diespeck bequem und kostenfrei per 
E-Mail zu erhalten. 
Mit diesem neuen Service möchten wir Ihnen den Zugang zu aktuellen 
Informationen aus Ihrer Gemeinde noch einfacher machen. Sie erhalten 
das Mitteilungsblatt im PDF-Format jeweils einmal pro Woche direkt in Ihr  
            E-Mail-Postfach – ganz ohne Aufwand und selbstverständlich  
                        kostenlos. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten,  
                                     senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an:  
 

amtsblatt@vg-diespeck.de 
 
 
 
 

Wir freuen uns, Ihnen diesen digitalen Service anbieten zu können  

und hoffen, dass er Ihren Alltag ein Stück erleichtert. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

Kegelbahn im Center 

Reservierungen unter  
Tel. 09161/3322 

 
 

Kosten pro Bahn: 
Je Stunde 5 € 

Je Abend 15 € 
 
 
 

Es stehen zwei Bahnen zur Verfügung. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 



´s Bleedla	 - 33 -	 Nr. 1/2/26

Markt Baudenbach

Aus dem Rathaus
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IBAN: DE42 7625 1020 0000 1650 35  
(BIC: BYLADEM1NEA) oder
bei der VR TeilhaberBank Metropolregion eG
IBAN: DE14 7606 9559 0000 6003 77  
(BIC: GENODEF1NEA)
zu überweisen.
Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 
bzw. für Jahreszahler der 01.07.2026.
Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren, 
Auslagen und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für 
das Jahr 2026 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Markt Baudenbach, Marktplatz 1, 91460 Baudenbach einzu-
legen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund 
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ans-
bach, Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt 
Baudenbach) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, Promenade 24, 91511 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Baudenbach) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-

führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

* Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in 
elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig

* Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Hinweis: Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine auf-
schiebende Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem 
fristgerecht zu bezahlen.
Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuer-
schuldner bis zum Ablauf des Jahres in dem der Ver-
kauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im Kaufvertrag 
über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche 
Bedeutung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und 
Erwerber und hebt die öffentlich-rechtliche Steuer-
schuldnerschaft nicht auf.
Baudenbach, 02.01.2026
Wolfgang Schmidt, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung der Tagesordnung
Am Montag, 12.01.2026, um 19:30 Uhr findet im Sitzungssaal 
im Rathaus Baudenbach die 95. Sitzung des Marktgemeinde-
rates mit folgender Tagesordnung statt:
Öffentliche Sitzung
1 Eröffnung, Begrüßung
2 Genehmigung der 94. Niederschrift vom 01.12.2025
3 Bericht des Bürgermeisters
4 Beteiligung als Träger öffentlicher Belange: Bebauungs-

plan Nr. 75 „Wohngebietserweiterung Weinbergstraße 
Schauernheim“ mit 22. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Neustadt a.d.Aisch

5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange - Vorhabensbezogener Bebauungs-
plan „Im Grund 2“ der Gemeinde Sugenheim

6 Rücklagenbildung bei Gewinnerwirtschaftung  
von Betrieben gewerblicher Art (BgAs)

7 Strombündelausschreibungen zum 01.01.2027
8 Kanalsanierung „Am Löhlein“
9 Interkommunale Aischtalkläranlage - Bildung des Zweck-

verbandes „Abwasserverband Aischtal“ und Erlass der 
Zweckverbandssatzung

10 Interkommunale Aischgrund-Kläranlage - Bestellung von 
2 Verbandsräten sowie deren Vertretern für die Zweckver-
bandsversammlung

11 Verlängerung der Leuchtzeit der Straßenbeleuchtung/
finanzielle Auswirkung

12 Umlage Schulverband Grund- und Mittelschule Diespeck
13 Entwicklung Kreisumlage
14 Kauf eines Rasenmähers: Wertung der Angebote und  

Vergabe
15 Haftpflichtversicherung Weihnachtsmarkt
16 FlowChief Update und Austausch Panel PC
17 Bewilligung des Höchstsatzes des freiwilligen Ehrensoldes für 

den ausscheidenden Ersten Bürgermeister Wolfgang Schmidt
18 Verschiedenes
19 Anfragen
20 Bürgersprechzeit
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Mit freundlichen Grüßen
Markt Baudenbach, 02.01.2026
Wolfgang Schmidt
Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung Festsetzung und 
Entrichtung der Grundsteuer im  
Markt Baudenbach für das Kalenderjahr 2026
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird hiermit für den 
Markt Baudenbach mit seinen Ortsteilen die Grundsteuer für 
das Veranlagungsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Jahr 2025 
festgesetzt.
Diese Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2026 keinen schriftlichen Grundsteuer-
bescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungs-
grundlagen die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben. Für den Steuerschuldner treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen 
Bescheides ergeben würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid 
wird nur erteilt, wenn Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder 
bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die kein SEPA-Basislastschriftmandat erteilt 
haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2026 entsprechend 
den im letzten Grundsteuerbescheid festgesetzten Beträgen 
und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf das 
Konto des Marktes Baudenbach bei der
Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
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Vereine und Verbände

Verschönerungs-und Gartenbauverein 
Markt Baudenbach
Wir wünschen alle Mitgliedern und Freunden ein frohes, 
glückliches und vor allem gesundes neues Jahr!

Stammtisch

Wir laden alle Natur-und Gartenfreunde zu einem Stamm-
tisch am Freitag 09.01.206 um 19.00 Uhr ins Gasthaus 
Wießner-Meyer, Baudenbach ein.
Wir möchten uns wieder über Natur /Garten/Gestaltung etc.
austauschen.
Es sind natürlich auch Nichtmitglieder willkommen.
Bitte auch schon mal die folgenden Termine vormerken:
13.03.2026 Jahreshauptversammlung
08.05.2026 Vortrag von Klaus Körber 

„Ein gesunder Boden ist das A und O im Garten“
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung
Waltraud Gerstberger im Namen der Vorstandschaft

MGV Baudenbach

Voranzeige Mitgliederversammlung

Unsere Hauptversammlung findet am 15.01.2026 um 18:30 Uhr 
im Nebenzimmer des Gasthaus Wießner statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch unseren Kassierer
2. Totengedenken
3. Bericht der Chorleiterin
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Die Vorstandschaft

Herzlichen Dank
•	 Anlässlich eines Geburtstages erhielt die Gemeinde eine 

große Spende für die Feuerwehr.
•	 Anlässlich eines 80. Geburtstages erhielt die Gemeinde 

eine Spende.
•	 Anlässlich einer goldenen Hochzeit erhielt die Gemeinde 

eine Spende für den Spielplatz Hambühl
Wir danken dem Jubilar, der Jubilarin und dem Jubelpaar 
sehr herzlich und wünschen weiterhin alles Gute und vor allem 
Gesundheit.
Wolfgang Schmidt,
Erster Bürgermeister

Fundsachen
Am 14.12.2025 wurde in der Veit-von-Berg-Straße eine Damen-
uhr gefunden und beim Stromverteilerkasten im Eschenweg 
eine Brille.
Die Fundsachen können während der bekannten Öffnungs-
zeiten im Rathaus Baudenbach abgeholt werden.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Baudenbach
Bürostunden:
Mi. u. Do. jew. von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Veit-vom-Berg-Str. 2, 91460 Baudenbach
Tel. 09164/245
E-Mail: pfarramt.baudenbach@elkb.de
www.pfarramt-baudenbach.de

Kirchliche Nachrichten vom 8.1. – 18.1.2026
Freitag, 9.1.2026
19.30 Uhr Posaunenchor
1. So. n. Epiphanias, 11.1.2026
10.15 Uhr Gottesdienst in Baudenbach – Pfarrer Detzel
Kollekte für die eigene Gemeinde
10.15 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 12.1.2026
19.00 Uhr Landjugend
20.00 Uhr Chor Cantabile
Donnerstag, 15.1.2026
14.00 Uhr Spielenachmittag des Diakonieverein
(Gemeindehaus Gutenstetten)
Freitag, 16.1.2026
19.30 Uhr Posaunenchor
2. So. n. Epiphanias, 18.1.2026
10.15 Uhr Gottesdienst in Hambühl – Pfarrer Detzel
Kollekte für Altenheimseelsorge
Die Jahresrechnung 2024
für die Kirchengemeinde Baudenbach liegt vom 12.1. bis 
18.1.2026 im Pfarramt zu den bekannten Bürozeiten zur Ein-
sichtnahme aus.

 

 
W a s c h m a r k e n 
 

Waschmarken für den Auto- bzw. 
Schlepperplatz an der Kläranlage 
Baudenbach zu den üblichen Öff-

nungszeiten im Rathaus  
Baudenbach für 1,50 € 

 

mailto:pfarramt.baudenbach@elkb.de
http://www.pfarramt-baudenbach.de
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